
Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis
Mannheim ist unter www.mannheim.de/in-
zidenzzahl einsehbar. Fortlaufend aktuali-
sierte Informationen des Landes Baden-
Württemberg sind unter www.baden-wuert-
temberg.de zu finden.

Änderung der Corona-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg

Mit Beschluss vom 23. Dezember hat die
Landesregierung die Verordnung über infek-
tionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus (Corona-Ver-
ordnung) erneut geändert. Die Änderungen
sind am 27. Dezember in Kraft getreten. Wei-
tere Informationen sind unter www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in-
fos-zu-corona/aktuelle-corona-verord-
nung-des-landes-baden-wuerttemberg zu
finden.

Neue Allgemeinverfügung
der Stadt Mannheim

Allgemeinverfügungen der Stadt Mannheim
sind unter www.mannheim.de/de/informa-
tionen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschrif-
ten sowie bei den „Öffentlichen Bekanntma-
chungen“ dieser Amtsblatt-Ausgabe zu fin-
den.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
wendet sich an Ungeimpfte

Unter www.mannheim.de/de/nachrich-
ten/oberbuergermeister-dr-peter-kurz-
zum-thema-impfen wendet sich Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz an Ungeimpfte

Meldung des Landes Baden-Württem-
berg: Baden-Württemberg lässt Boos-

ter-Impfungen für Jugendliche zu
Der Bund hat am 22. Dezember die Linie Ba-
den-Württembergs zum Boostern von Ju-
gendlichen unter 18 Jahren bestätigt. Nun
ermöglicht der Bund auch Auffrischimpfun-
gen für Jugendliche. Bisher hatte Baden-
Württemberg insbesondere wegen offener
Fragen zur Haftung die Auffrischimpfungen
von Jugendlichen in ärztlicher Verantwor-
tung lediglich positiv bewertet. Der Bund
hat nun klargestellt, die Haftung für Boos-
ter-Impfungen von Unter-18-Jährigen zu

übernehmen. Demnach können ab sofort Ju-
gendliche ab 12 Jahren auch mit staatlicher
Rückendeckung in den Impfstützpunkten
eine Booster-Impfung erhalten. Für Grup-
pen, die bereits eine Impfempfehlung hatten
(für erste und zweite Impfung), wird die Haf-
tung für das Boostern nun vom Bund über-
nommen, wie der Bundesgesundheitsminis-
ter mitgeteilt hat.

Baden-Württembergs Gesundheitsminis-
ter Manne Lucha: „Ich freue mich, dass der
Bund uns hierfür grünes Licht gegeben hat.
Nach entsprechender ärztlicher Entschei-
dung können Jugendliche nun auch eine
Auffrischimpfung erhalten. Dies ist gedeckt
durch die grundsätzliche Zulassung des
Impfstoffs durch die EMA. Angesichts der
nahenden Omikron-Welle ist das ein wichti-
ger Schritt bei der Bekämpfung der Pande-
mie.“

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärz-
te sowie die Impfstützpunkte und Mobilen
Impfteams in Baden-Württemberg wurden
entsprechend informiert.

Neuste STIKO-Empfehlung für Auffri-
schungsimpfungen in Mannheim um-

gesetzt
Die Stadt Mannheim setzt die neueste Emp-
fehlung der Ständigen Impfkommission
(STIKO) hinsichtlich des Impfabstands zur
COVID-19-Auffrischimpfung ab sofort um.
Weitere Informationen sind unter
www.rki.de zu finden.

Kommunales Impfzentrum (KIZ) im
Rosengarten für Mannheimerinnen
und Mannheimer ab 12 Jahren: Imp-

fung zusätzlich ohne Termin von 15 bis
18 Uhr

Im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Ro-
sengarten besteht die Möglichkeit zur Imp-
fung gegen das Corona-Virus für Mannhei-
merinnen und Mannheimer ab 12 Jahren. Bei
12- bis 15-Jährigen kann eine Impfung erfol-
gen, wenn die Person durch eine erziehungs-
berechtigte Person begleitet wird. Vom 31.
Dezember bis 2. Januar finden keine Impfun-
gen im Kommunalen Impfzentrum im Ro-
sengarten und bei den Vor-Ort-Aktionen in
Käfertal und Neckarau statt.

Mit Termin: Die Termine stehen vorerst
nur Personen ab 12 Jahren mit Hauptwohn-
sitz in Mannheim zur Verfügung. Personen,
die falsche Angaben zu Alter oder Postleit-
zahl machen, müssen am kommunal finan-

zierten Impfzentrum abgewiesen werden.
Wer seinen Impftermin nicht wahrnehmen
kann, wird darum gebeten, den Termin abzu-
sagen, damit er wieder neu angeboten wer-
den kann. Die Möglichkeit dazu besteht
über die Terminbestätigungsmail oder auch
auf der Website, auf der der Termin verein-
bart wurde. Es werden täglich neue Termine
eingestellt.

Ohne Termin: Zusätzlich besteht von 15
bis 18 Uhr täglich die Möglichkeit zur Imp-
fung ohne Termin für Personen ab 12 Jahre
mit Hauptwohnsitz in Mannheim. Für die
Impfung ohne Termin wird eine gesonderte
Warteschlange eingerichtet und es können
Wartezeiten entstehen.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer
keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Außerdem darf gerne der aus-
gedruckte und ausgefüllte Anamnese- und
Einwilligungsbogen zur Impfung mitge-
bracht werden. Dies hilft, Prozesse zu be-
schleunigen und reduziert Wartezeiten. Das
Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnese-
und Einwilligungsbogen für mRNA-Impf-
stoff sind unter www.rki.de/DE/Content/In-
fekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufkla-
erungsbogen-Tab.html zu finden.

Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen
(sogenannte Auffrischungs- oder Booster-
impfungen) möglich. Es wird gebeten, die
aktuellen Informationen zur Auffrischungs-
impfung auf der Kampagnenseite des
Landes Baden-Württemberg unter
www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung
zu beachten.

Die Impfung wird gemäß der aktuell gülti-
gen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-
Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann
nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt
für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der
Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unab-
hängig vom Impfstoff, der bei den vorheri-
gen Impfungen verwendet wurde. Bei Perso-
nen unter 30 Jahre wird der Impfstoff von Bi-
ontech eingesetzt. Information und Termin-
anmeldung: www.mannheim.de/kiz

Impftelefon des Seniorenrats Mann-
heim zur Terminbuchung im Kommu-
nalen Impfzentrum für Mannheime-

rinnen und Mannheimer über 55 Jahre
Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 für Men-
schen über 55 Jahre aus Mannheim telefoni-
sche Hilfe bei dem Buchen eines Impfter-
mins an.

Das Impftelefon ist vom 3. bis zum 5. Janu-
ar, jeweils von 9 bis 12 Uhr, erreichbar. Vom
6. bis 9. Januar ist es nicht erreichbar. Es wird
gebeten, sich Zettel und Schreibstift bereit-

zulegen. Der Seniorenrat Mannheim über-
nimmt die Anmeldung und das Buchen.

Impfangebot im Universitätsklinikum:
nur mit Termin

Die Impfzentren in Baden-Württemberg ha-
ben planmäßig am 30. September 2021 ihren
Betrieb eingestellt. Zu diesem Termin sind
die Corona-Impfungen in die Regelversor-
gung übergegangen – Impfungen gegen
SARS-CoV-2 werden also weiter bei nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzten angebo-
ten.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die
keinen Hausarzt haben, können sich auch
am Universitätsklinikum impfen lassen:
Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1
(Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brü-
cke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr,
nur nach vorheriger Terminvereinbarung
Impfungen möglich. Termine können unter
www.umm.de/impfpunkt vereinbart wer-
den.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestel-
le „Universitätsklinikum“ (Stadtbahnlinien
2, 4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter
vom Eingang West entfernt. Für PKWs ste-
hen kostenpflichtige Parkplätze in der Tief-
garage am Neckar zur Verfügung.

Impfen vor Ort: ohne Termin
Bei diesen Impfaktionen vor Ort gibt es die
Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu las-
sen:

Donnerstag, 30. Dezember
12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Necka-
rau, Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47-
49
12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal,
Gartenstraße 8
12 bis 18 Uhr: Sandhofen, IKEA Smaland,
Frankenthaler Straße 123
15 bis 18 Uhr: KIZ Rosengarten, für Personen
ab 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Mannheim

Vom 31. Dezember bis 2. Januar finden kei-
ne Impfungen im Kommunalen Impfzent-
rum im Rosengarten und bei den Vor-Ort-
Aktionen in Käfertal und Neckarau statt.

Bei den Impfstützpunkten im Volkshaus
Neckarau und im Kulturhaus Käfertal sind
durch die Erhöhung der Kapazitäten mehr
Impfungen möglich. Die Impfung wird ge-
mäß der aktuell gültigen STIKO-Empfehlung
mit einem mRNA-Impfstoff vorgenommen.
Der Impfstoff kann nicht frei gewählt wer-
den. Regelhaft kommt für Personen, die 30
Jahre und älter sind, der Impfstoff von Mo-
derna zum Einsatz, unabhängig vom Impf-
stoff, der bei den vorherigen Impfungen ver-
wendet wurde. Bei Personen unter 30 Jahre

wird der Impfstoff von Biontech eingesetzt.
Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-

ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer
keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Außerdem darf gerne der aus-
gedruckte und ausgefüllte Anamnese- und
Einwilligungsbogen zur Impfung mitge-
bracht werden. Dies hilft, Prozesse zu be-
schleunigen und reduziert Wartezeiten. Das
Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnese-
und Einwilligungsbogen für mRNA-Impf-
stoff sind unter www.rki.de/DE/Content/In-
fekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufkla-
erungsbogen-Tab.html zu finden.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12
Jahren möglich. Kinder und Jugendliche un-
ter 16 Jahren müssen von einer erziehungs-
berechtigten Person begleitet werden. Es
sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen (soge-
nannte Auffrischungs- oder Boosterimpfun-
gen) möglich. Es wird gebeten, die aktuellen
Informationen zur Auffrischungsimpfung
auf der Kampagnenseite des Landes Baden-
Württemberg unter www.dranbleiben-
bw.de/auffrischimpfung zu beachten.

Im Falle einer Erstimpfung kann für die
Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarzt-
praxis bzw. einer niedergelassenen Ärztin
oder einem niedergelassenen Arzt verein-
bart werden. Die Impfaktionen sollen die Ar-
beit der Arztpraxen unterstützen, nicht er-
setzen. Es wird gebeten, sich auch an die
Hausarztpraxis zu wenden, wenn man sich
impfen lassen möchte. Eine Übersicht über
Impfaktionen in Mannheim ist unter
www.mannheim.de/impfaktionen zu fin-
den. Für Impfungen im Rhein-Neckar-Kreis
sind unter www.rhein-neckar-
kreis.de/start/landratsamt/impfaktio-
nen.html Informationen zu finden.

Impfkarte Mannheim
Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten
in Mannheim bietet eine Impfkarte im Geo-
informationssystem (Geoportal) der Stadt
Mannheim: www.gis-mannheim.de/impf-
karte. Es kann gefiltert werden nach Arztpra-
xen, die impfen (mit vorheriger Terminver-
einbarung), dem Impfpunkt im Uniklinikum
(nur mit vorheriger Terminvereinbarung, für
Mannheimerinnen und Mannheimer ohne
Hausarzt) und dem Kommunalen Impfzent-
rum Mannheim (weitere Informationen un-
ter www.mannheim.de/kiz), Impf-Aktionen
sowie nach Impfstützpunkten im Auftrag
der Stadt Mannheim. Bei Angeboten ohne
Termin sind die jeweiligen Aktionszeiträu-
me zu beachten.

Hinweis für Impf-Praxen: Wer ebenfalls in
die Liste aufgenommen werden möchte,
wird gebeten, sich per E-Mail an 58co-
impf06@mannheim.de zu wenden.

Friedrichsfeld auf Klimakurs

Nach fünf Jahren endet das Projekt „Energe-
tische Stadtsanierung Friedrichsfeld-Zen-
trum“ mit einer positiven Bilanz. Die CO2-
Emissionen des Quartiers sanken bis 2020
um 20,5 Prozent gegenüber 2010. Die Ange-
bote der Klimaschutzagentur Mannheim
und der MVV Regioplan haben ihre nachhal-
tige Wirkung entfaltet.

106 sanierte Gebäude und Neubauten in
fünf Jahren: Diese ist nur eine von vielen po-
sitiven Zahlen, die die Klimaschutzagentur
Mannheim und die MVV Regioplan am Ende
ihres fünfjährigen energetischen Sanie-
rungsmanagements verkünden können. Be-
sonders stolz sind die Projektmanagerin Ka-
tarina Ressel (Klimaschutzagentur) und der
Projektmanager Alexander Fucker (MVV
Regioplan) auf den Wert, der sich aus der
Anzahl der energetisch sanierten Gebäude
berechnet: Die jährliche Sanierungsrate
liegt in Friedrichsfeld bei 2,8 Prozent und ist
damit fast dreimal so hoch wie im Bundes-
durchschnitt. Erfreulich ist auch, dass die
jährlich erzeugten CO2-Emissionen in den
Sektoren Wärme, Strom und Verkehr im
Quartier im Jahr 2020 um 1.409 Tonnen, al-
so um 20,5 Prozent, sanken. Bereits für das
Jahr 2018 wurde ein CO2-Rückgang von 14
Prozent gegenüber 2010 ermittelt. Einen

CO2-Emissionen um 20 Prozent gesunken
wichtigen Beitrag zum Energiesparen leis-
ten unter anderem 28 neu installierte Pho-
tovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von
182 kWp. Einige der „Stromwender“ profi-
tierten von dem gemeinsamen Förderpro-
gramm „Mach dein Dach sonnenreif“ von
Stadt Mannheim und MVV Energie. Der So-
larBonus fördert die Nutzung von Solar-
energie und Batteriespeichern und trägt zu
einem höheren Autarkiegrad bei.

Die realisierten Gebäudesanierungen
konnten dank einer attraktiven Fördermit-
telkulisse von Bund, Land und der Stadt
Mannheim ermöglicht werden. Auf Bundes-
ebene können Zuschüsse und Förderdarle-
hen über die Bundesförderung für energie-
effiziente Gebäude (BEG) beantragt wer-
den. Zusätzlich dazu wurden viele der Sa-
nierungen auch über das städtische Förder-
programm „Energetische Sanierung und Ef-
fizienzmaßnahmen“ bezuschusst. Neben
diesen finanziellen Anreizen, spielt auch
das Beratungsangebot der Klimaschutz-
agentur eine wichtige Rolle bei der Ent-
scheidungsfindung. Die energetische Sa-
nierung des eigenen Hauses sollte wohl
überlegt und durchdacht sein. Eine Bera-
tung durch die Energieberater der Klima-
schutzagentur kann sowohl telefonisch und

per E-Mail als auch bei einem vor-Ort Ter-
min erfolgen. Die Energie-Checks vor Ort
betrachten dabei unterschiedliche Teile des
Gebäudes. Sie sind, wie auch alle anderen
Angebote der Klimaschutzagentur, kosten-
frei.

Die 106 Gebäudeeigentümerinnen und
-eigentümer aus Friedrichsfeld, die sich für
eine energetische Sanierung entschieden
haben, sparen nun dank dieser Angebote
langfristig Energie und bares Geld ein. Dar-
über hinaus gibt es noch weitere Vorteile:
Sie profitieren auch von einem Wohlfühlkli-
ma und einer gesteigerten Behaglichkeit in
den eigenen vier Wänden. Das ist aktiv ge-
lebter Klimaschutz und ein großer Beitrag
zur ganz persönlichen Energiewende. Fried-
richsfeld befindet sich somit bereits auf ei-
nem guten Stück des Mannheimer Klima-
kurses hin zur klimaneutralen Stadt.

Wer mehr über den energetischen Zu-
stand seines Gebäudes erfahren möchte,
den berät die Klimaschutzagentur Mann-
heim zur energetischen Gebäudesanierung,
zu den städtischen Förderprogrammen
oder kommt zu einem Energie-Check nach
Hause. Termine können telefonisch unter
0621/86248410 oder per E-Mail an info@kli-
ma-ma.de vereinbart werden.

Ab Januar Park-Dauerkarte für 2022
erhältlich

Für alle, die keine Jahreskarte 2021 für den
Luisenpark und/oder den Herzogenriedpark
besitzen: Ab Januar 2022 gibt es die Möglich-
keit, das „Ticket ins Grüne“ für das Jahr 2022
zu erwerben. Die aktuelle Jahreskarte behält
zudem noch bis einschließlich April 2022 ih-
re Gültigkeit. Die Geschäftsleitung der
Stadtpark Gesellschaft und ihr Aufsichtsrat
haben entschieden, die Jahreskarte 2021 um
die Monate zu verlängern, die den Jahreskar-
tenbesitzern aufgrund des pandemiebeding-
ten Lockdowns entgangen waren. Wer also
die Jahreskarte 2021 hat, muss erst im April
tätig werden und „verlängern“.

Alle Karten gelten bis einschließlich 31.
Oktober 2022, die Preise sind entsprechend
angepasst. Danach wird der Luisenpark vor
der BUGA schließen, um letzte Pflanzungen
und Arbeiten zu erledigen. Dies ist auch im
Interesse der Besuchersicherheit und immer
dann notwendig, wenn bei Bundesgarten-
schauen bestehende Parkanlagen mit einbe-
zogen werden.

Im Herzogenriedpark wurde die aktuelle
Jahreskarte 2021 ebenfalls bis einschließlich
April verlängert. Denn auch der Parkbetrieb
in der Neckarstadt war während des Lock-
downs eingeschränkt, das Angebot wurde
heruntergefahren, da die Stadt den Herzo-
genriedpark für alle Bürgerinnen und Bürger

als zusätzliche, offene Grünfläche brauchte.
Die Herzogenriedpark-Jahreskarte gilt, da
der Herzogenriedpark nicht Teil der Bundes-
gartenschau ist, also nicht ab November
schließt, bis Dezember 2022. Nähere Infor-
mationen sind unter www.luisenpark.de zu
finden.
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 3. Ja-
nuar, bis Freitag, 7. Januar, in folgenden Straßen
Geschwindigkeitskontrollen durch:

Angelstraße - Dammstraße - Feldbergstraße -
Hans-Thoma-Straße - Industriestraße - Klee-
straße - Lutherstraße (verkehrsberuhigter Be-
reich) - Mallaustraße - Mittelstraße - Neckarau-
er Waldweg - Rheingoldstraße - Rheintalbahn-
straße - Seckenheimer Landstraße - Voltastraße

ÄnderungderAbfall-
entsorgungwegenHeiligeDrei

Könige2022
Wegen des Feiertags am 6. Januar ergeben sich
folgende Änderungen bei der Abfallentsor-
gung:

Restmüll / Papier
(Haushalte mit wöchentlicher Restmüll-Lee-
rung)
ursprünglicher Termin: Donnerstag, 6. Januar
neuer Termin: Freitag, 7. Januar

ursprünglicher Termin: Freitag, 7. Januar
neuer Termin: Samstag, 8. Januar

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllab-
fuhr

In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
wurde die Verschiebung bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Lee-
rung der Biotonne und der Wertstofftonne. Ein
Blick in den Abfallkalender ist deshalb ratsam,
um Abweichungen vom regulären Termin ent-
nehmen zu können. Die Behälterstandplätze
müssen – wie immer – ungehindert zugänglich
sein. Sollten die oben genannten Termine aus
unvorhergesehenen Gründen nicht eingehalten
werden können, wird der Abfall in den darauf
folgenden Tagen entsorgt. Alle nicht genannten
Abfuhrtage bleiben unverändert.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe
sowie der Entsorgungsanlagen auf der

Friesenheimer Insel
Die Recyclinghöfe Im Morchhof 37 und in der
Max-Born-Str. 28 sind am 6. Januar geschlossen.
An allen übrigen Werktagen gelten die bekann-
ten Öffnungszeiten. Der ABG-Kompostplatz in
der Ölhafenstraße, die Deponie Friesenheimer
Insel und die Grünschnitt-Annahme in der
Ruhrorter Straße 54-58 bleiben bis 9. Januar ge-
schlossen.

StadtraumserviceMannheim
holtWeihnachtsbäume

Ab 7. Januar 2022 sammeln die Mitarbeitenden
des Stadtraumservice Mannheim die ausge-
dienten Weihnachtsbäume ein. Den genauen
Abholtermin für ihren Stadtteil finden die Bür-
gerinnen und Bürger im Abfallkalender und im
Internet unter www.stadtraumservice-mann-
heim.de. Traditionell beginnt die Sammlung
nach dem Feiertag am 6. Januar. Die Weih-
nachtsbäume werden kompostiert und dadurch
dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt.
Rund 150 Tonnen Grünabfall können so jedes
Jahr zu hochwertigem Mannheimer Kompost
verwertet werden. Wer seinen Baum auf diese
umweltfreundliche Weise entsorgen möchte,
muss ihn zunächst von Schmuck und Lametta
befreien und – gekürzt auf eine Länge von 1,50
Meter – am angegebenen Termin ab 6.30 Uhr
gut sichtbar am Fahrbahnrand bereitlegen. Nur
dann nimmt ihn der Stadtraumservice mit. Die
Entsorgung der Weihnachtsbäume ist in den
Abfallgebühren enthalten. Fragen zur Weih-
nachtsbaumabholung und weiteren Themen
rund um die Abfallentsorgung beantwortet das
Servicetelefon unter der Telefonnummer 115.

STADT IM BLICK Grüne Mitte Franklin nimmt Fahrt auf
Eines der zentralen Projekte im neuen Stadt-
teil FRANKLIN nimmt an Fahrt auf: Der Bau-
antrag für die Grüne Mitte ist jetzt bei der
Stadt Mannheim eingegangen. GBG-Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Frings übergab den
Antrag in Form eines USB-Sticks an Baubür-
germeister Ralf Eisenhauer. Zugleich gibt es
weitere gute Nachrichten für die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Quartiers: Der
Weg für einen vorläufigen Supermarkt ist
frei.

Der Entwurf der Grünen Mitte stammt von
dem renommierten Rotterdamer Architek-
turbüro MVRDV, dessen Entwürfe die Sil-
houette von FRANKLIN auch an weiteren
Stellen prägen, und dem Frankfurter Stadt-
planungs- und Architekturbüro bb22. Das
Zentrum besteht aus einem begrünten Hü-
gel, er soll zugleich Nahversorgungszentrum,
Wohnort und zentrale, identitätsstiftende
Adresse in dem Mannheimer Stadtteil sein.
Bis der Gebäudekomplex fertiggestellt ist,
wird ein Interimsupermarkt als Nahversor-
ger für die Anwohnerinnen und Anwohner
fungieren. Der Baustart musste hier in der
Vergangenheit verschoben werden, mittler-
weile ist der Weg aber frei: Die Baugenehmi-
gung für das Gebäude liegt vor, die techni-
schen Fragen sind geklärt, bis Sommer 2022
soll alles fertig sein. Die Wasgau-Kette, die
später auch den Supermarkt in der Grünen
Mitte betreibt, wird auch das vorläufige Ein-
kaufsangebot verantworten. Der provisori-
sche Supermarkt wird mit zwei Baukörpern in
Element- und Containerbauweise auf einem
Grundstück unmittelbar neben der Nachbar-
schaftsoase an der George-Washington-
Straße entstehen und eine Fläche von insge-
samt rund 425 Quadratmetern haben.

Die GBG realisiert das Stadtteilzentrum
Grüne Mitte gemeinsam mit dem Mannhei-
mer Projektentwickler 3iPro. Es besteht aus

einem Gebäude in Form eines begrünten Hü-
gels, der von außen auch begehbar ist. Auf
dem Hügel steht ein Wohngebäude als Remi-
niszenz an die historische Bebauung auf
FRANKLIN. Hier wird die GBG Mietwohnun-
gen anbieten. Im Erdgeschoss des Hügels
werden ein Nahversorger mit einer Verkaufs-
fläche von etwa 1.500 Quadratmetern, eine
Bäckerei, eine Apotheke, ein Drogeriemarkt
und eine Gastronomie realisiert, zudem ist
eine Bankfiliale geplant. In zwei oberen,
deutlich kleineren Geschossen sind Büronut-
zungen vorgesehen. Der öffentliche Gebäu-
dekomplex wird durch die Europa-Achse
durchschnitten, die FRANKLIN von Süd nach
Nord als zentrale Wegeverbindung durch-
zieht. Mit seiner begrünten Oberfläche bil-
det er einen markanten Teil der Freiraumpla-
nung am späteren Benjamin-Franklin-Platz
und trägt so zur Aufenthaltsqualität für alle
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besu-
cherinnen und Besucher bei.

Die Erstellung des Bauantrags ist mittler-
weile abgeschlossen, nachdem die GBG das
Dokument bereits online an die Stadt Mann-
heim übermittelt hat, folgte nun noch der An-
trag per USB-Stick. „Wir freuen uns, dass wir
hier einen wichtigen Schritt gehen konnten
und den Antrag eingereicht haben“, so Karl-
Heinz Frings. „Zudem ist es natürlich eine
sehr wichtige Nachricht für alle Bewohnerin-
nen und Bewohner auf FRANKLIN, dass der
Interimsupermarkt jetzt bald kommt. Die
Nahversorgung ist ein zentrales Puzzleteil,
das in dem rasant wachsenden Stadtteil aktu-
ell noch fehlt. Nächstes Jahr soll darum nicht
nur der vorläufige Supermarkt starten, wir
wollen auch bereits mit dem Bau der Grünen
Mitte beginnen.“
„Online ist der Bauantrag bereits bei unserer
Verwaltung eingegangen, daran sieht man
auch, wie digital solche Prozesse heute in der
Stadtverwaltung laufen“, sagte Bürgermeis-
ter Ralf Eisenhauer. „Das Projekt bedarf nun

der üblichen Prüfung, daran machen wir uns
jetzt. Klar ist: Die Grüne Mitte ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes von zentraler Bedeu-
tung für FRANKLIN, eben weil sie im Zen-
trum liegt und für den ganzen Stadtteil auch
als attraktiver, lebendiger Mittelpunkt fun-
gieren soll.“

Für die MWSP, die das Gesamtquartier
FRANKLIN entwickelt, begrüßt Achim Judt
den Fortschritt. „Es ist wichtig, dass wir hier
eine Zusage an die Bewohnerinnen und Be-
wohner einlösen und für eine zentrale Nah-
versorgung sorgen. 2022 wird wieder ein be-
sonderes Jahr für FRANKLIN, in dem viele
wichtige Projekte beginnen, neben der Grü-
nen Mitte etwa auch der Bau der Stadtbahn.“
In Mannheims jüngstem Stadtteil FRANKLIN
leben heute bereits mehr als 4.300 Men-
schen, nach Fertigstellung werden es rund
10.000 sein. Von Anfang an nimmt die sozia-
le und gewerbliche Infrastruktur bei der Pla-
nung des Quartiers durch die MWSP auf der
Fläche der früheren US-Militärsiedlung
FRANKLIN eine tragende Rolle ein: So ver-
fügt FRANKLIN bereits über eine Grund-
schule und drei Kindergärten, es gibt bereits
Arztpraxen und eine E-Buslinie. 2022 folgt
der Bau einer Straßenbahnlinie auf der Flä-
che.

Die Grüne Mitte soll als Nahversorgungs-
zentrum und als sichtbare Mitte das Zentrum
des neuen Stadtteils bilden. Um dieses Pro-
jekt umzusetzen, hat die GBG zusammen mit
dem Projektentwickler 3iPro die Franklin
Grüne Mitte GmbH gegründet. Zudem wer-
den in den kommenden Jahren vier Hochhäu-
ser zusammen das Wort HOME bilden, die
Hochpunkte E und H baut jeweils die GBG,
der Bau für den Hochpunkt E hat bereits im
Frühjahr 2021 begonnen. So wird FRANKLIN
eine unverwechselbare architektonische
Identität erhalten.

Bundesförderung „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Wie sehen zukunftsfähige Konzepte für die In-
nenstadt aus? Was sind die Bedürfnisse von
Bewohnerinnen und Bewohnern, Handel, Ver-
kehr, Kultur, Gastronomie? Wie sollen sich die
Innenstadt und Mannheims Stadtteile weiter-
entwickeln? Diese und weitere Herausforde-
rungen sollen unter dem Projekttitel „Futu-
raum_Mannheim“ angegangen werden. Der
Gemeinderat hat beschlossen, dass sich die
Stadt Mannheim für das Bundesförderpro-
gramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zen-
tren“ bewirbt. Im Erfolgsfall erhält die Stadt
Zuschüsse in Höhe von bis zu 3,3 Millionen Eu-

Gemeinderat gibt grünes Licht für Mannheims Projekt „Futuraum“
ro, bei maximal einer Million Euro städtischem
Eigenanteil.

„Das Projekt ist eine große Chance für
Mannheim und für den Handel. Dank des Ge-
meinderatsbeschlusses können wir uns um die
Fördermittel des Bundes bewerben. Damit eb-
nen wir den Weg, die funktionierende Innen-
stadt Mannheims und deren Nutzungsvielfalt
sicherzustellen und weiterzuentwickeln. So-
mit stärken wir die lebenswerte Innenstadt
und unsere Stadtteile im Wettbewerb mit an-
deren Städten“, sagt der für Stadtentwicklung
zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

In der Innenstadt von Mannheim sollen auf-
einander bezogene Vorhaben zur Transforma-
tion, Belebung und Attraktivitätssteigerung
umgesetzt werden. Dazu gehört etwa die Ein-
richtung eines Dialog- und Begegnungsortes
zu städtischen Zukunftsthemen oder die Ein-
richtung einer Kommunikationskampagne mit
breitem Beteiligungsprozess sowie Maßnah-
men zur Förderung von Zwischennutzungen
und der Erprobung neuer Nutzungsformen.

Wie das Projekt „Futuraum_Mannheim“
mit Leben gefüllt werden soll, wird in einem
nächsten Schritt konkretisiert. Klar ist schon

jetzt, dass ein sogenannter „Future Pavillon“
temporär als Dialog- und Begegnungsraum er-
richtet werden soll – allerdings nicht am Was-
serturm, sondern in modularer Form an einem
geeigneten zentralen Ort. Zudem werden die
Stadtteile stärker in das Konzept einbezogen.
Die Umsetzung wird stets eng mit dem Einzel-
handel und Akteuren der Innenstadt abge-
stimmt.

Insgesamt stellt der Bund in seinem Pro-
gramm 250 Millionen Euro zur Verfügung. In
Mannheim soll das Projekt bis Ende 2023 lau-
fen.

Von den Normannen über den Rhein bis in die Welt des Unsichtbaren

Die Normannen haben die Geschichte Euro-
pas nachhaltig geprägt. 2022 nehmen sie
Kurs auf Mannheim. Die Reiss-Engelhorn-
Museen präsentieren die große kulturhisto-
rische Sonderausstellung „Die Normannen“
(18. September 2022 bis 26. Februar 2023).
Diese illustriert anhand hochkarätiger Leih-
gaben den beispiellosen Aufstieg der „Män-
ner aus dem Norden“. Dabei spielen Aspekte
eine Rolle, die heute genauso aktuell sind
wie im Mittelalter: Mobilität, Migration, In-
tegration und Kulturaustausch. Mit „Un-
sichtbare Welten“ (22. Mai 2022 bis 30. Juli
2023) steht im kommenden Jahr auch eine
neue Mitmach-Ausstellung auf dem Pro-
gramm. Kinder und Familien gehen auf eine
spannende Entdeckungstour. Von den Wei-
ten des Weltalls bis ins Innere unseres Kör-
pers erkunden sie Dinge, die mit bloßem Au-
ge nicht zu sehen sind. Auf eine fotografi-
sche Reise in die 1960er Jahre entführt
schließlich die Schau „Die Welt am Ober-
rhein“ (30. September 2022 bis 30. Juli 2023).
Sie vereint eindrucksvolle Bilder des renom-
mierten und vielfach ausgezeichneten Foto-
grafen Robert Häusser. Die Präsentation ist
Teil des trinationalen Projekts „Der Rhein“,
an dem sich zahlreiche Museen in Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz beteiligen.

Die Normannen waren Meister der Ver-
netzung und Wanderer zwischen den Kultu-
ren. Auf diese Weise wurden aus einfachen
Kriegern und kleinen Herren Kulturvermitt-
ler, mächtige Fürsten und Herrscher, die die
Geschicke Europas – politisch wie kulturell –
nachhaltig beeinflussten. Ihrer faszinieren-
den und facettenreichen Geschichte wid-
men die Reiss-Engelhorn-Museen vom 18.
September 2022 bis 26. Februar 2023 erst-
mals eine umfassende museale Präsentati-

Ausstellungsprogramm der Reiss-Engelhorn-Museen

on. Die Sonderausstellung „Die Norman-
nen“ begleitet ihren Aufstieg vom 8. bis zum
Beginn des 13. Jahrhunderts. Zahlreiche be-
deutende Museen und Institutionen unter-
stützen das Projekt mit rund 300 kostbaren
Leihgaben. Neben einzigartigen Handschrif-
ten, seltenen Textilien, Kunsthandwerk aus
Gold und Elfenbein, Schmuck und Waffen
machen sich unter anderem Pretiosen wie
die Krone Rogers II., die Anglo-Saxon Chro-
nicle und Teile des Schatzes von Gnezdowo
auf den Weg nach Mannheim.

Bereits ab nächstem Frühjahr lockt eine
neue Mitmach-Ausstellung für Kinder und

Familien. Die interaktive Schau „Unsichtba-
re Welten“ spürt vom 22. Mai 2022 bis 30. Juli
2023 einem faszinierenden Phänomen nach:
Unsere Augen sind wunderbar, aber wir se-
hen damit längst nicht alles. Es gibt noch viel
zu entdecken – in der Natur, im Weltall, in
unserem Körper und sogar in unseren Ge-
danken. Acht Inseln zu den großen Themen
„Ursprung“, „Leben“, „Wellen“, „Gedanken“,
„Geheimnis“, „Erde“, „Gehirn“ und „Kos-
mos“ laden mit spannenden und vielfältigen
Mitmach-Stationen zu einem besonderen
Erlebnis ein. Kinder werden selbst zu For-
scherinnen und Forschern und probieren

aus, was Natur und Menschen entwickelt
und erfunden haben, um das Unsichtbare
sichtbar zu machen. Gruppen und Schulklas-
sen können zusätzliche Workshops buchen
und ein Mobil voller Experimente ist als Bot-
schafter der Ausstellung zu Gast an Grund-
schulen.

Auch Fotografie-Liebhaber kommen auf
ihre Kosten. Das Forum Internationale Pho-
tographie der Reiss-Engelhorn-Museen prä-
sentiert vom 30. September 2022 bis 30. Juli
2023 die Sonderausstellung „Die Welt am
Oberrhein“. Zu sehen sind rund 80 Arbeiten
von Robert Häusser, der zu den wenigen in-
ternational anerkannten deutschen Fotogra-
fen der Nachkriegszeit gehört. Er wurde mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter
dem Hasselblad Award – dem Nobelpreis
der Fotografie. Von 1961 bis 1965 arbeitete
Robert Häusser für ein einmaliges Langzeit-
projekt. Entstanden sind eindrucksvolle Auf-
nahmen der Burgen, Schlösser, Städte, aber
auch der Berufsstände oder des ländlichen
und urbanen Alltagslebens entlang des
Oberrheins. In seiner unverkennbaren
Handschrift setzte er Motive in Szene, die er
sowohl auf deutscher, als auch auf elsässi-
scher und schweizerischer Seite wählte. Die
Ausstellung ist der Beitrag der Reiss-Engel-
horn-Museen zum trinationalen Projekt
„Der Rhein“ des Netzwerks Museen. An die-
sem im Jahr 2022 größten länderübergrei-
fenden Kulturprojekt am Oberrhein beteili-
gen sich 35 Museen in Deutschland, Frank-
reich und der Schweiz. Die Auftaktveranstal-
tung findet in Mannheim statt.

Weitere Informationen:

www.rem-mannheim.de
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2022 soll der Bau des außergewöhnlichen Zentrums auf Franklin starten
FOTO: MVRDV/GBG

Mittagspause am Rhein, 1960er Jahre
FOTO: ROBERT HÄUSSER – ROBERT-HÄUSSER-ARCHIV/CURT-ENGELHORN-STIFTUNG, MANNHEIM



30. Dezember 2021 Seite 3

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT WEITERE MELDUNGEN

Ein kurzer Blick zurück und auf das Jahr 2022

Das Jahr 2021 ist zu Ende. Es war ein schwieri-
ges Jahr für Alle. Die Pandemie hat uns im-
mer noch fest im Griff und ein Ende ist der-
zeit auch nicht absehbar. Doch blenden wir
Corona einmal aus und blicken kurz zurück.

Am Ende des vorherigen Jahres erlitten
Fraktion und Verein durch den Tod unseres
geschätzten Stadtrats Roland Weiß einen
großen Verlust. Dieser Verlust konnte nur
mit sehr viel Engagement aller Fraktionsmit-
glieder ausgeglichen werden. Mit Christiane
Fuchs als Nachrückerin in den Gemeinderat
und Hartmut Beck als neuen Geschäftsführer
ist die Fraktion nun wieder gut aufgestellt
und konnte die Herausforderungen des ab-
gelaufenen Jahres annehmen.

Zahlreiche wichtige Themen hat die ML in
den letzten 12 Monaten aufgegriffen und ei-
niges erreichen können, wobei hier nur die
wichtigsten genannt werden können. Das
Gehweg-Parken, die Unterstützung gemein-
nütziger Vereine, Hilfen für Gewerbetreiben-
de durch Gebührenverzicht, die Zuweisung
fester Standplätze für E-Scooter oder die Kul-
tur- und Sporthalle Wallstadt waren Themen,
die uns auf den Nägeln brannten, die aber lei-
der oftmals noch nicht abschließend gelöst
werden konnten.

Bei den gerade erfolgten Haushaltsbera-
tungen haben wir erfolgreiche Anträge ge-
stellt, mit denen wir Projekte aus den Berei-
chen Soziales, Kultur und Bildung wie z. B.
eine Beratungsstelle beim Frauenhaus, die
Beratung von Prostituierten über „Amalie“,

Freie Wähler – Mannheimer Liste - erfolgreich für Mannheim

Mittel für die „Musikalischen Akademie“ und
„Das andere SchulZimmer“ aktiv unterstüt-
zen können.

Ebenso freut es uns, dass unser Antrag für
ein Maßnahmenkonzept zum „Radwege- Lü-
ckenschluss“ und auch der parteiübergrei-
fende Antrag zur Erhöhung der Aufwands-
entschädigung bei der freiwilligen Feuer-
wehr eine Mehrheit gefunden haben.

Keine Mehrheit haben wir für unseren An-
trag auf vertiefende Untersuchungen zur Zu-
kunft des Carl-Benz-Stadions bzw. der Verla-
gerung ins „Bösfeld“ bekommen. Und auch
die beantragten Stellen für „Müll-Detektive“
beim Stadtraumservice, die mithelfen soll-
ten, unsere Stadt und ganz besonders die
Vororte sauberer zu machen und sauber zu
halten wurden von allen anderen Fraktionen
abgelehnt. Wir werden bei beiden Themen
dranbleiben und im kommenden Jahr einen
neuen Anlauf machen.

Zukunfts-Themen wie die anstehende
Rheindammsanierung, das Projekt Multihalle

oder die BUGA23 werden wir auch weiterhin
konstruktiv & kritisch begleiten. Eine Bebau-
ung des Friedrichsparks durch die Universi-
tät Mannheim lehnen wir weiterhin ab und
werden hierzu noch weitere Anträge stellen.

Gehen wir mit Mut, Zuversicht, mit Vor-
freude und einem gewissen Optimismus in
das Neue Jahr 2022. Es hält sicherlich wieder
zahlreiche neue Aufgaben und Herausforde-
rungen für uns bereit, die bewältigt werden
müssen.

Wir wünschen ihnen ein Gesundes Neues
Jahr, bleiben Sie gesund!

Ihre Freie Wähler – Mannheimer Liste Ge-
meinderatsfraktion

Fraktion im Gemeinderat

FW-ML

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Christian Holtzhauer
verlängert Vertrag am NTM

Christian Holtzhauer verlängert seinen
Vertrag am Nationaltheater Mannheim um
weitere fünf Jahre bis 2028. Sein aktueller
Vertrag als Betriebsleiter des NTM und In-
tendant des Schauspiels ist bis zum 31. Au-
gust 2023 befristet. Der Gemeinderat hat am
14. Dezember im nichtöffentlichen Sitzungs-
teil der Personalie zugestimmt und folgt da-
mit der Empfehlung des Kulturausschusses.
Kulturbürgermeister Michael Grötsch be-
grüßt die Entscheidung: „Christian Holtz-
hauer hat mit zahlreichen digitalen Forma-
ten, dem NTM-Theatertruck oder dem Brief-
Drama ,Cecils Briefwechsel’ die Herausfor-
derungen der Corona-Zeit als Chance ge-
nutzt, um Neues zu erproben. Wir sind davon
überzeugt, dass Christian Holtzhauer auch
die Herausforderungen der Generalsanie-
rung als Chance nutzen wird und es ihm ge-
meinsam mit dem Ensemble gelingt, das
Publikum in die neue Spielstätte auf Franklin
mitzunehmen. Die Vertragsverlängerung
schafft Planungssicherheit und Kontinuität
auf der Leitungsebene und im künstlerischen
Bereich.“

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem
Schauspielensemble und dem Team die Ar-
beit in Mannheim fortsetzen zu können und
bedanke mich für das uns entgegengebrach-
te Vertrauen. Den eingeschlagenen Weg, mit
einem vielfältigen Spielplan das National-
theater für die vielfältige Stadtgesellschaft
Mannheims zu öffnen und in sie hineinzuwir-
ken, werden wir mit voller Kraft fortsetzen“,
erklärt Christian Holtzhauer. „An unserem

neuen Standort im Konversionsgebiet Frank-
lin wollen wir ein weit über Mannheim hin-
aus wahrnehmbares Programm vorlegen.
Wir wollen die Entwicklung des dort entste-
henden neuen Stadtteils künstlerisch beglei-
ten und zugleich mit mobilen Produktionen
enge Verbindungen zur gesamten Stadt stif-
ten.“

Mit Beginn der Intendanz von Christian
Holtzhauer erfuhr das Schauspiel des Natio-
naltheaters eine inhaltliche und ästhetische
Neuausrichtung. Eine große Vielfalt an Stof-
fen aus allen Epochen, zeitgenössische The-
men und starke Regiehandschriften prägen
seither das Erscheinungsbild des Theaters.
Internationale Regisseurinnen und Regisseu-
re wie Maxim Didenko und Ewelina Marcini-
ak haben in Mannheim sehr erfolgreiche In-
szenierungen erarbeitet. Mit Uraufführun-
gen unter anderen von Lukas Bärfuss, Enis
Maci, Sivan Ben Yishai oder Necati Öziri un-
termauert das Nationaltheater seinen Ruf
als ein überregional bedeutendes Haus für
Gegenwartsdramatik.

Christian Holtzhauer ist seit 2018 Schau-
spielintendant und Künstlerischer Leiter der
Internationalen Schillertage am National-
theater Mannheim. Von 2005 bis 2013 war
der gebürtige Leipziger Dramaturg und Pro-
jektleiter am Staatstheater Stuttgart und da-
ran anschließend als künstlerischer Leiter
des Kunstfestes Weimar tätig. Darüber hin-
aus war Holtzhauer von 2011 bis Anfang 2017
Vorsitzender der Dramaturgischen Gesell-
schaft e. V.

Die SPD im Mannheimer Gemeinderat wünscht einen
guten Start ins Jahr 2022!

Liebe Mannheimerinnen, liebe Mannhei-
mer,

der Jahreswechsel ist immer eine besondere
Zeit. Bevor ein neues Jahr beginnt, lassen wir
das vergangene Jahr Revue passieren und
ziehen ein persönliches Fazit. Und oft neh-
men wir uns gute Vorsätze für das kommen-
de Jahr vor.
In der Mannheimer Kommunalpolitik haben
wir ein ereignisreiches Jahr hinter uns, natür-
lich geprägt von der Corona-Pandemie und
ihren Auswirkungen. Dennoch ist es uns bei
den Haushaltsberatungen gelungen, die gro-
ßen Investitionsvorhaben, die wir in der Ver-
gangenheit auf den Weg gebracht haben,
weiterzuführen. Denn gerade in Krisensitua-
tionen braucht es Investitionen in die öffent-
liche Infrastruktur, insbesondere in unsere
Schulen und Kindertagesstätten, in Verbes-
serungen für den Radverkehr, den öffentli-
chen Nahverkehr und in den Erhalt unserer
Straßen und Plätze. Außerdem konnten wir

Neujahrsgruß des Fraktionsvorsitzenden Thorsten Riehle

Gelder bereitstellen, um besonders von der
Krise betroffene Bereiche zu stärken: So
kann das Schwimmfix- Projekt auf weitere
Schulen ausgeweitet werden, so dass mehr
Kinder schneller schwimmen lernen können.
Das Maifeldderby konnte für 2022 abgesi-
chert werden, die Livemusik- und Clubförde-
rung bleibt erhalten, die Clearingstelle des

Frauenhauses bekommt zusätzliche Mittel
für mehr Personal und der Stadtjugendring
erhält eine zusätzliche Stelle um die Jugend-
und Verbandsarbeit nach Corona zu stabili-
sieren, um nur einige Beispiele zu nennen.
Auch im Jahr 2022 wollen wir mit Ihnen ge-
meinsam unser Mannheim gestalten und wir
sind zuversichtlich, dass wir den Weg aus der
Krise meistern werden. 2022 ist das Jahr vor
der BUGA und wir sind voller Vorfreude auf
dieses wichtige Ereignis in Mannheim.
Wir als SPD-Fraktion im Mannheimer Ge-
meinderat freuen uns bereits auf hoffentlich
viele persönliche Begegnungen und den
Austausch mit Ihnen vor Ort in den Stadttei-
len!
Ich wünsche uns allen Mut und Vertrauen für
die vor uns liegende Zeit. Ihnen und Ihren
Lieben wünsche ich einen guten Start ins
neue Jahr 2022!

Thorsten Riehle

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Honorierung des Ehrenamts

Die Stadt Mannheim möchte sich für das eh-
renamtliche Engagement im Mannheimer
Sport bedanken. Daher hat der Fachbereich
Sport und Freizeit dazu aufgerufen, ehren-
amtlich Tätige aus den Mannheimer Sport-
vereinen zu nominieren, damit deren Leis-
tungen entsprechend gewürdigt werden kön-
nen.

Das Ehrenamt wird überwiegend unent-
geltlich ausgeübt. Wie vielfältig das Engage-
ment ist und wie viele Freiwillige sich täglich
in den Mannheimer Sportvereinen in vielen
verschiedenen Bereichen engagieren, zeigt
die hohe Zahl an Zusendungen: Bis zum An-
meldeschluss am 19. Dezember wurden mehr
als 1.500 Ehrenamtliche gemeldet – zu ihnen
zählen Vorsitzende, Trainerinnen und Trai-
ner, Übungsleiterinnen und Übungsleiter,
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,

Weihnachtsgruß für mehr als 1.500 Freiwillige im Sport
Kampfrichterinnen und Kampfrichter oder
sonstige Helferinnen und Helfer aus den
Mannheimer Sportvereinen.

„Ohne dieses unermüdliche Engagement
wäre auch, insbesondere in Zeiten der Coro-
na-Pandemie, das Vereinsleben nicht möglich
gewesen. Durch auf den Vereinsbetrieb ange-
passte Hygienekonzepte konnte der Sportbe-
trieb in weiten Teilen aufrechterhalten wer-
den, was einen großen Gewinn für die gesam-
te Stadtgesellschaft darstellt. Gerne hätten
wir uns persönlich bei all den helfenden Hän-
den bedankt. Doch leider kann die Honorie-
rung des Ehrenamts ebenso wie im Vorjahr
nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt
werden. Für alle Gemeldeten wird es den-
noch ein kleines Dankeschön mit einem per-
sönlichen Weihnachtsgruß von mir geben“,
sagt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Informationsveranstaltung zur Tätigkeit als
Kindertagespflegeperson

Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen
Kindern gestaltet, verantwortungsbewusst
und kooperativ ist, findet in der Kinderta-
gespflege einen Weg zwischen reiner Fami-
lien- und/oder voller Berufstätigkeit.

Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt
in der Bildung, Erziehung und Betreuung
von Kindern im Alter von bis zu drei Jahren.
Um als Kindertagespflegeperson tätig wer-
den zu dürfen, wird eine Erlaubnis des Ju-
gendamts benötigt. Diese wird bei persönli-
cher Eignung und nach erfolgreicher Quali-
fizierung erteilt.

Die Abteilung Kindertagespflege des
Fachbereichs Jugendamt und Gesundheits-
amt der Stadt Mannheim informiert am

Mittwoch, 12. Januar, ab 9.30 Uhr über alle
Fragen rund um die Tätigkeit einer Kinder-
tagespflegeperson. Wer sich dafür interes-
siert, wird gebeten, sich per E-Mail an kin-
der.tagespflege@mannheim.de oder telefo-
nisch unter 0621/293-3734 anzumelden. Die
Informationsveranstaltung findet via Vi-
deokonferenz statt. Nach Anmeldung erhal-
ten die Interessierten alle weiteren Infor-
mationen per E-Mail. Sofern eine Teilnahme
an der Videokonferenz nicht möglich ist,
vereinbaren die Fachkräfte gerne einen te-
lefonischen Gesprächstermin. Weitere In-
formationstermine sind für den 9. Februar
sowie den 9. März jeweils ab 9.30 Uhr ge-
plant.

Vorlesestunde in der
Stadtbibliothek Mannheim

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mann-
heim liest vor“ findet am Samstag, 8. Januar,
um 11 Uhr im Dalbergsaal der Stadtbibliothek
Mannheim, Dalberghaus, N 3, 4 eine Vorlese-
stunde für Kinder ab vier Jahren statt. Eine
Vorlesepatin liest gemeinsam mit den jun-
gen Besucherinnen und Besuchern verschie-
dene Bilderbücher. Die Veranstaltung ist
kostenlos. Eine vorherige Anmeldung per E-
Mail an stadtbibliothek.kinderbiblio-
thek@mannheim.de ist erforderlich. Es gel-
ten die Maßnahmen zum Infektionsschutz

gemäß gültiger Corona-Verordnung des
Landes Baden-Württemberg.

WEITERE MELDUNGEN

Neugestaltung Planken-Seitenstraßen

Seit dem Frühjahr 2021 arbeiten die Stadt
Mannheim und das Mannheimer Energie-
unternehmen MVV an der Neugestaltung
der Planken-Seitenstraßen. Die ersten bei-
den Seitenstraßen P 1/P 2 und P 2/P 3 konn-
ten pünktlich zur Winterpause Ende No-
vember 2021 fertiggestellt werden und sor-
gen somit für neue attraktive Aufenthalts-
und Flanierflächen in der Mannheimer In-
nenstadt.

Besondere bauliche Gegebenheiten im
Untergrund, ungünstige Witterungsver-
hältnisse sowie coronabedingte Lieferver-
zögerungen von Baumaterial hatten wäh-
rend der diesjährigen Arbeiten zu einer
Verschiebung des Gesamtablaufs geführt.
In Zusammenarbeit mit Vertretenden des

Baustart mit aktualisiertem Bauzeitenplan
Handels und der Gastronomie konnte der
Bauzeitenplan so überarbeitet werden,
dass der nicht in diesem Jahr ausgeführte
dritte Abschnitt im kommenden Jahr ohne
eine Verlängerung der Gesamtbauzeit
stattfinden kann. In verschiedenen Ab-
stimmungsgesprächen wurden gemein-
sam die bestmöglichen Lösungen für die
ansässigen Betriebe erarbeitet.

Der neue Bauzeitenplan sieht eine
gleichzeitige Bearbeitung der Seitenstra-
ßen O 5/O 6, P 3/P 4 und P 4/P 5 ab Januar
2022 vor. Dabei werden die Bereiche vor
Gastronomiebetrieben insbesondere mit
Außenbestuhlung vorzugsweise in den
kühleren Monaten bearbeitet.

Das Baustellenmanagement der Stadt

Mannheim setzt dabei weiterhin auf eine
transparente Kommunikation. So fand be-
reits Anfang Dezember 2021 eine digitale
Anrainer-Information für Gewerbetrei-
bende der drei Seitenstraßen O 5/O 6, P
3/P 4 und P 4/P 5 statt. Nach Vorstellung
der drei Bauabschnitte und deren Bauver-
läufe konnten Detailfragen gestellt wer-
den. Ebenso wurden die Anwohnerinnen
und Anwohner per Informationsschreiben
über die anstehenden Bauarbeiten infor-
miert.

Alle wichtigen Informationen zur Neu-
gestaltung der Planken-Seitenstraßen, der
aktuelle Bauzeitenplan sowie ein Kontakt-
formular sind unter www.mannheim-plan-
ken.de zu finden.

Die Fraktion der Freien Wähler-Mannheimer Liste im Mannheimer Gemeinderat

Thorsten Riehle

FOTO: LUBOS HOUSKA/PIXABAY
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Kreislaufwirtschafts- und Gebührensatzung der Stadt Mannheim
vom 14.12.2021

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg (GemO), §§ 17, 20 und 22
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 und § 28 des Landes-Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes Baden-Württemberg (LKreiWiG), §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes
für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 14.12.2021 folgende
Satzung beschlossen.

Präambel
Mit dem Leitbild „Mannheim 2030“ hat sich die Stadt Mannheim auf den Weg gemacht, das Pariser
Klimaschutzabkommen und die UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs), umzusetzen. Mit dem Lokalen
Grünen Deal soll das Mannheimer Leitbild konkretisiert werden. Einen wesentlichen Beitrag bildet
dabei eine kreislauforientierte Wirtschaft. Die Kreislaufwirtschaftssatzung der Stadt Mannheim fügt
sich damit in das Leitbild „Mannheim 2030“ und die Zielsetzungen des Klimaschutz-Aktionsplans
2030 ein.

Teil 1: Abfallwirtschaft
I. Allgemeine Grundsätze

§ 1 Abfallvermeidung und -verwertung
1) Alle Personen sollen durch ihr Verhalten zur Verwirklichung der Zwecke des Gesetzes zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
(Kreislaufwirtschaftsgesetz; KrWG) beitragen, nämlich die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der na-
türlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und
Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen (§ 1 KrWG). Dabei stehen nach § 6 Abs.1 KrWG die
Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung in folgender Rangfolge:
1. Vermeidung,
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
3. Recycling,
4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung,
5. Beseitigung.
2) Abfälle sind so zu überlassen, dass ein möglichst großer Anteil stofflich verwertet werden kann.
Insbesondere sind Abfälle zur Beseitigung getrennt zu halten. Angebotene Rücknahmesysteme
sind zu nutzen.
3) Die Stadt informiert und berät mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Abfallvermeidung und
eine umweltverträgliche Abfallverwertung zu erreichen.
4) Bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in Einrichtungen der Stadt durchgeführt werden,
sowie bei Veranstaltungen, die einer Erlaubnis oder Genehmigung der Stadt Mannheim bedürfen
und die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen stattfinden, dürfen Speisen und Getränke nur
in pfandpflichtigen, wiederverwendbaren Verpackungen und Behältnissen ausgegeben werden.
Ausnahmen von dieser Pflicht können im Einzelfall zugelassen werden, wenn und soweit es aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist oder wenn und soweit die Verwen-
dung von Mehrwegverpackungen und -behältnissen unzumutbar ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen
1) Abfälle zur Verwertung i. S. d. Satzung: Abfälle, die einer Verwertung – insbesondere durch die
Stadt – in besonderem Maße zugänglich sind, wie z. B.
a) Papier, Kartonagen, Schrott, Altreifen, Kork, Holz, Textilien, Bioabfälle, Grünabfälle.
b) Leichtverpackungen (LVP): Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und
Verbundmaterialien.
c) Stoffgleiche Nichtverpackungen: Abfälle zur Verwertung aus dem gleichen Material wie LVP, die
jedoch keine Verpackungen sind (z. B. Kunststoffschüsseln, Aluminiumkochtöpfe o.ä.).
2) Bauschutt: Mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit geringfügigen Fremdanteilen.
3) Baustellenabfälle: Nicht mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit geringfügigen Fremdan-
teilen.
4) Bioabfälle: Im Siedlungsabfall enthaltene biologisch abbaubare, organische Abfallanteile (z. B.
organische Küchenabfälle, Essensreste, überlagerte Nahrungsmittel, Laub, Rasenschnitt, Topf-
pflanzen und Schnittblumen). Biologisch abbaubare Kunststoffe fallen nicht darunter.
5) Bodenaushub: Natürlich gewachsenes oder bereits verwendetes Erd- oder Felsmaterial.
6) Elektro- und Elektronikaltgeräte: Geräte, die für den Betrieb mit Wechsel- (bis 1 kV) oder Gleich-
spannung (bis 1,5 kV) ausgeführt sind, wie z. B. elektrisch betriebene Haushaltsgeräte, Fernseh-,
HiFi- und Videogeräte, Telefone, elektrische Werkzeuge, PC mit Peripheriegeräten, die Abfall sind
und nach Beschaffenheit und Menge üblicherweise in privaten Haushalten anfallen.
7) Gewerbeabfälle: Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten.
8) Grünabfälle: Baum-, Strauch- und Heckenschnitt.
9) Haushaltskühlgeräte: Kühlschränke, Gefriertruhen und ähnliche Geräte, die üblicherweise in pri-
vaten Haushalten anfallen.
10) Abfälle aus privaten Haushalten: Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Le-
bensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäude-
teilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten wieWohnheimen oder Einrichtungen des betreu-
ten Wohnens. Abfälle aus privaten Haushalten sind auch solche Abfälle, die in Seniorenwohnhei-
men, Ferienhausanlagen und ähnlichen Einrichtungen anfallen, sofern in diesen Einrichtungen eine
eigenständige Haushaltsführung stattfindet, die nicht nur vorübergehend eine selbstbestimmte Le-
bensgestaltung ermöglicht.
11) Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle: In Gewerbebetrieben, auch Geschäften, Dienstleistungsbe-
trieben, öffentlichen Einrichtungen und Industrie anfallende Abfälle, soweit sie nach Art und Menge
gemeinsam mit oder wie Hausmüll eingesammelt und beseitigt werden können.
12) Problemstoffe:
a) Schadstoffbelastete Abfälle aus privaten Haushalten, die bei der Entsorgung Nachteile für Perso-
nen, Umwelt, Anlagen oder Verwertungsprodukte hervorrufen können, insbesondere Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- und lösemittelhaltige Stoffe, Farben, Lacke, Desin-
fektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, Batterien, Akkumulatoren, Leuchtstofflampen,
Säuren, Laugen und Salze
b) Kleinmengen der in a) genannten Stoffe aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unter-
nehmen und öffentlichen Einrichtungen, soweit sie nicht der Andienungspflicht nach Landesrecht
unterliegen.
13) Schrott: Gegenstände aus Metall oder Teile hiervon, soweit sie nicht unter Absatz 6 fallen.
14) Sperrmüll: feste Abfälle, die typischerweise in privaten Haushaltungen anfallen, die wegen ihres
Umfanges oder ihres Gewichtes auch nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in die im Entsorgungs-
gebiet vorgeschriebenen Behälter passen und getrennt vom Hausmüll eingesammelt und transpor-
tiert werden.
15) Straßenaufbruch: Mineralische Stoffe, die hydraulisch, mit Bitumen oder Teer gebunden oder
ungebunden im Straßenbau verwendet waren.
16) Fehlbefüllung von gemäß § 10 Abs. 1 zur Getrenntsammlung zur Verfügung gestellten Abfallbe-
hältern: Eine Fehlbefüllung liegt vor, wenn in den Abfallbehälter andere, als die nach dieser Satzung
für ihn zugelassene, Abfallfraktionen oder Störstoffe in einem solchen Maße eingefüllt werden, dass
sein Inhalt in quantitativer und/oder qualitativer Hinsicht nicht mehr verwertungs- bzw. recyclingfähig
ist.

§ 3 Entsorgungspflicht
1) Die Stadt als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin im Sinne von § 20 Abs. 1 KrWG in Verbin-
dung mit § 17 Abs. 1 KrWG betreibt im Rahmen der Überlassungspflicht die Entsorgung der in ihrem
Gebiet angefallenen Abfälle als öffentliche Einrichtung. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwer-
tung und die Beseitigung von Abfällen. Abfälle, die außerhalb des Gebietes der Stadt angefallen
sind, dürfen der Stadt nur mit deren Zustimmung überlassen werden.
2) Die Stadt kann sich zur Erfüllung ihrer Pflichten ganz oder teilweise Dritter bedienen.
3) Die Stadt bestimmt im Rahmen ihrer Zuständigkeit Anforderungen an Zeit, Ort und Art und Weise
der Überlassung. Insbesondere sind dafür die nach genannten Grundsätze zu beachten:
a) Abfälle im Sinne von § 2 Abs. 10 dieser Satzung werden durch die Stadt oder deren Beauftragten
zum Zeitpunkt der Abholung der hierfür vorgesehenen Behälter zum Zweck der Entleerung dersel-
ben in das Sammelfahrzeug durch die Stadt in Besitz genommen und demgemäß an diese überlas-
sen. Für nähere Einzelheiten zum Voll- und Teilservice wird auf § 15 Abs. 1 dieser Satzung verwie-

sen.
b) Abfälle, die nach Maßgabe dieser Satzung bzw. nach Maßgabe gesonderter Bekanntmachungen
der Stadt unmittelbar zu den Abfallentsorgungsanlagen befördert werden, gelten als der Stadt über-
lassen, sobald sie dort während der Öffnungszeiten in der vorgeschriebenen Form übergeben wur-
den.
c) Abfälle, die in aufgestellten öffentlichen Sammelbehältern (Depotcontainern) oder an stationären
Sammelstellen erfasst werden, gelten als der Stadt überlassen, sobald sie dort während der Be-
triebs- bzw. Öffnungszeiten in der vorgeschriebenen Form eingeworfen bzw. übergeben wurden.

§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang, Überlassungspflicht
1) Die Grundstückseigentümer*innen oder an deren Stelle andere dinglich Berechtigte (z. B. Nieß-
brauchberechtigte, Erbbauberechtigte) sind berechtigt und im Rahmen der Überlassungspflicht ver-
pflichtet, ihre Grundstücke an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung anzuschließen, diese zu
benutzen und ihr die auf ihren Grundstücken anfallenden Abfälle zu überlassen.
2) Die Verpflichtung zur Überlassung im Sinne von Abs. 1 trifft auch die sonst zur gänzlichen oder
teilweisen Nutzung des Grundstücks Berechtigten oder die das Grundstück tatsächlich nutzenden
Personen sowie die sonstigen Abfallbesitzer und Abfallbesitzerinnen.
3) Unbebaute Grundstücke unterliegen dem Anschluss- und Benutzungszwang, wenn auf ihnen
nicht nur gelegentlich Abfälle anfallen.
4) Die Verpflichtung nach den Absätzen 1 bis 3 gilt nicht
a) für die Entsorgung pflanzlicher Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung der Landesre-
gierung über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Beseitigungsanlagen zugelassen
ist
b) für Abfälle aus privaten Haushalten, wenn der Besitzer/die Besitzerin oder Erzeuger/Erzeugerin
eine ordnungsgemäße und schadlose Eigenverwertung durchführt und hierzu in der Lage ist, wie
insbesondere die Eigenkompostierung von Bioabfällen. Auf Verlangen ist die ordnungsgemäße und
schadlose Verwertung der Stadt nachzuweisen.
c) für Elektro- und Elektronikaltgeräte, die gem. § 17 ElektroG den Vertreibern überlassen werden.
5) Für die Abfallentsorgung von Schiffen hat die die Uferanlage verwaltende Stelle die erforderlichen
Sammelstellen auszuweisen

§ 5 Ausschluss von der Entsorgungspflicht
1) Von der Abfallentsorgung sind Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als priva-
ten Haushalten wie folgt ausgeschlossen:
1. Abfälle, die Gefahren oder erhebliche Belästigungen für das Betriebspersonal hervorrufen kön-
nen, insbesondere
a) Abfälle aus Massentierhaltungen, Stalldung, Fäkalien; entsorgt werden jedoch Fäkalien kleiner
Haustiere in verschlossenen kleinen Behältnissen
b) Abfälle, von denen bei der Entsorgung eine toxische oder anderweitig schädigende Wirkung zu
erwarten ist
c) leicht entzündliche oder explosive Stoffe oder radioaktive Stoffe im Sinne der Strahlenschutzver-
ordnung
d) nicht gebundene Asbestfasern
e) Abfälle, die in besonderem Maße gesundheitsgefährdend sind und Gegenstände, die aufgrund
von § 17 des Infektionsschutzgesetzes behandelt werden müssen.
2. Abfälle, bei denen durch die Entsorgung wegen ihres signifikanten Gehaltes an toxischen, langle-
bigen oder bioakkumulativen organischen Substanzen eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit zu besorgen ist.
3. Abfälle, die Gefahren für die Entsorgungsanlage oder ihre Umgebung hervorrufen oder schädlich
auf sie einwirken können oder die in sonstigerWeise den Ablauf des Entsorgungsvorgangs nachhal-
tig stören oder mit dem vorhandenen Gerät in der Entsorgungsanlage nicht entsorgt werden können,
insbesondere
a) Flüssigkeiten
b) schlammförmige Stoffe mit mehr als 65 % Wassergehalt
c) Kraftfahrzeugwracks, Wrackteile und Shredderabfälle (Leichtfraktion)
d) Abfälle, die durch Luftbewegung leicht verweht werden können, soweit sie in größeren als haus-
haltsüblichen Mengen anfallen
4. Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse tierischer Herkunft, die nicht vom Tierische-Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz erfasst werden, aber dennoch inTierkörperbeseitigungsanstalten be-
seitigt werden können.
5. Organische Küchen- und Kantinenabfälle, soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit
nicht mit den in Haushalten anfallenden Abfällen beseitigt werden können.
6. Gefährliche Abfälle, sofern die Entsorgungsanlagen der Stadt hierfür nicht zugelassen sind. Un-
berührt hiervon bleibt die Entsorgung von Problemstoffen nach § 2 Abs. 12.
2) Die Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2 haben zu gewährleisten, dass die ausgeschlossenen
Abfälle nicht der Stadt zur Entsorgung überlassen werden.
3) Darüber hinaus kann die Stadt mit Zustimmung der zuständigen Behörde Abfälle zur Beseitigung
aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, die wegen ihrer Art, Menge oder Beschaf-
fenheit nicht mit den in Haushalten anfallenden Abfällen beseitigt werden können, im Einzelfall von
der öffentlichen Entsorgung ganz oder teilweise ausschließen.
4) Die Stadt schließt gem. § 20 KrWG Abfälle von der Entsorgung aus, soweit diese der Rücknahme-
pflicht aufgrund einer nach § 25 KrWG erlassenen Rechtsverordnung unterliegen und entsprechen-
de Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zurVerfügung stehen, falls die Abfälle den Rücknahmeein-
richtungen überlassen werden. Die flächendeckende gemeinsame Sammlung von Leichtverpa-
ckungen und stoffgleichen Nichtverpackungen erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen System-
betreiber der Dualen Systeme.

§ 6 Ausschluss von der Einsammel- und Beförderungspflicht
Vom Einsammeln und Befördern sind neben den in § 5 genannten Abfällen ausgeschlossen:
a) Abfälle, die zur Ablagerung angeliefert werden dürfen (z. B. Bauschutt, Bodenaushub, Straßen-
aufbruch)
b) Baustellenabfälle
c) Problemstoffe nach § 2 Abs. 12, die nach § 12 getrennt der Entsorgung zuzuführen sind
d) Abfälle, die besondere Gefahren oder schädliche Einwirkungen auf die Abfallbehälter oderTrans-
porteinrichtungen hervorrufen oder die wegen ihrer Größe oder ihres Gewichts nicht mit den vorhan-
denen Fahrzeugen transportiert werden können. § 5 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 7 Entstehungszeitpunkt, Anmeldepflicht
1) Recht und Pflicht zum Anschluss an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung und zu ihrer Be-
nutzung entstehen, wenn die vorgesehene Nutzung des Grundstückes, derWohnung oder der sons-
tigen Räume aufgenommen wird. Fallen schon vorher Abfälle an, so entsteht der Anschluss- und
Benutzungszwang, sobald regelmäßig Abfälle anfallen.
2) Die Anschlusspflichtigen haben der Stadt die Grundstücke, die erstmals an die öffentliche Abfall-
entsorgung anzuschließen sind sowie die voraussichtliche Abfallmenge spätestens zwei Wochen
vor Entstehung des Anschluss- und Benutzungszwangs schriftlich anzuzeigen. Die Pflicht der Stadt
zum Einsammeln und Befördern der Abfälle beginnt frühestens 14 Tage nach der Anzeige. Wesent-
liche Veränderungen nach Art und Abfallmenge sind unverzüglich der Stadt mitzuteilen.
3) Fallen auf einem Grundstück überlassungspflichtige Abfälle nur unregelmäßig oder saison-be-
dingt an, so sind Beginn und Ende des Anfalls der Stadt spätestens zweiWochen vorher unter Anga-
be von Art und Menge anzuzeigen.
4) Wechselt der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin oder eine andere nach § 4
Abs. 1 dinglich berechtigte Person, sind sowohl der/die bisherige als auch der neue Eigentümer/die
neue Eigentümerin verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. Dies gilt entsprechend
für andere nach § 4 Abs. 1 dinglich berechtigte Personen.

§ 8 Auskunfts- und Nachweispflicht, Duldungspflichten
1) Die Anschluss- und Überlassungspflichtigen sowie Selbstanlieferer und Beauftragte sind zur Aus-
kunft über Art, Beschaffenheit und Menge des Abfalls sowie über den Ort des Anfalls verpflichtet. Sie
haben über alle Fragen Auskunft zu erteilen, welche die Abfallentsorgung und die Gebührenerhe-
bung betreffen. Insbesondere sind sie zur Auskunft über die Zahl der Bewohner*innen des Grund-
stücks sowie über Zahl und Größe der bereitgestellten Abfallbehälter verpflichtet.
2) In Zweifelsfällen hat der/die Überlassungspflichtige nachzuweisen, dass es sich nicht um von der
Entsorgungspflicht ausgeschlossene Stoffe handelt. Solange der erforderliche Nachweis nicht er-
bracht ist, kann der Abfall zurückgewiesen werden. Insbesondere kann die Stadt dieVorlage der Un-
bedenklichkeitsbescheinigung einer unabhängigen, anerkannten Untersuchungsstelle verlangen.
Die Stadt kann die Besitzer*innen solcher Abfälle verpflichten, die Abfälle bis zur Entscheidung der
zuständigen Behörde so zwischenzulagern, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt
wird.
3) Die Anschlusspflichtigen müssen dulden:
• das Aufstellen von Behältern, die zur Erfassung von überlassungspflichtigen Abfällen notwendig
sind,
• das Betreten des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwachung der Getrennt-
haltung und Verwertung von Abfällen und zur Überprüfung des Behälterbestandes.

II. Einsammeln der Abfälle
§ 9 Abfallsammeleinrichtungen

1) Abfallbehälter werden von der Stadt oder von Dritten, welche die Stadt damit beauftragt hat, zur
Verfügung gestellt. Sie bleiben im Eigentum der Stadt oder der Dritten. Auf Antrag können von der
Stadt eigene Behälter, Müllpressen, Müllschleusen oder andere Sammeleinrichtungen in widerrufli-
cher Weise zugelassen werden, wenn dadurch die geordnete Entsorgung von Abfällen durch die
Stadt nicht beeinträchtigt wird. Der/die Anschlusspflichtige kann die Einwurfsäule eines Unterflur-
sammelbehälters auf eigene Kosten fachgerecht mit einem geeigneten Schließsystem versehen.
Beabsichtigt ein Anschlusspflichtiger /eine Anschlusspflichtige i. S. v. § 4 dieser Satzung regelmäßig
eine Nachsortierung der in die Abfallbehälter eingefüllten Abfälle vorzunehmen oder vornehmen zu

lassen, so hat er/sie dies der Stadt vorher anzuzeigen und sicherzustellen, dass durch die Nachsor-
tierung das Wohl der Allgemeinheit i. S. v. § 15 Abs. 2 KrWG nicht beeinträchtigt wird.
2) Abfälle sind in den Systembehältern unverdichtet und unter Verzicht auf den Einsatz technischer
Hilfsmittel zur mechanischen Verdichtung zu sammeln, es sei denn, eine solche Verdichtung wurde
von der Stadt ausdrücklich zugelassen. Abfälle dürfen nur in den Systembehältern und nur zum Zwe-
cke der Bereitstellung zur Entsorgung auf den Grundstücken gelagert werden.
3) Abfallsammeleinrichtungen sind sauber zu halten, schonend zu behandeln und dürfen nur so weit
gefüllt werden, dass sich der Deckel mühelos schließen lässt. Im Teilservice dürfen Abfälle nicht ne-
ben die zur Abholung bereit gestellten Abfallbehälter gestellt werden (Beiladungen). Hiervon ausge-
nommen sind Beiladungen in gebührenpflichtigen Säcken. Lässt sich der Deckel der Abfallbehälter
entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 nicht schließen, ist die Stadt berechtigt, die Annahme des Abfalls zu ver-
weigern. Sie ist auch berechtigt, die Mitnahme von Beiladungen in nichtgebührenpflichtigen Säcken
zu verweigern. Abfälle dürfen nicht in heißem Zustand eingefüllt werden. Das Behandeln von Abfäl-
len (z. B.Verbrennen) ist verboten. Die Einfüllöffnungen sind geschlossen zu halten. Es ist untersagt,
Abfälle einzufüllen, die an den Einrichtungen des jeweiligen Sammel- und Transportsystems zu
Schäden, Störungen des Betriebsablaufs oder außergewöhnlichen Verschmutzungen führen kön-
nen.
4) Die Anschlusspflichtigen oder ihre Beauftragten haben dafür zu sorgen, dass die Abfallsammel-
einrichtungen den Benutzungsberechtigten jederzeit zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt
werden können. Abfallsammeleinrichtungen dürfen nur von den Benutzungspflichtigen in Anspruch
genommen werden, denen sie zur Verfügung gestellt worden sind.
5) Für die im öffentlichenVerkehrsraum anfallenden Kleinabfälle (z. B. Papier, Zigarettenschachteln,
Fahrscheine) sind die dafür aufgestellten Abfallbehälter zu benutzen.
6) Behälter mit einem Volumen bis einschließlich 240 Liter dürfen befüllt nicht mehr als 100 kg wie-
gen. Werden Behälter nicht ebenerdig transportiert, dürfen sie befüllt nicht mehr als 25 kg wiegen.
Überschreiten die Behälter die Höchstgewichte, ist die Stadt berechtigt, die Leerung der Behälter zu
verweigern.
7) Die Haftung für Schäden, die der Stadt durch unsachgemäße Behandlung von Abfallbehälter oder
durch Einbringen nicht zugelassener Stoffe und Gegenstände in Abfallbehältern an den Sammel-
fahrzeugen oder den Anlagen zur Abfallentsorgung entstehen, richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften.

§ 10 Getrenntes Einsammeln von Abfällen zurVerwertung
1) Sofern es abfallwirtschaftlich sinnvoll ist, werden für Abfälle zur Verwertung nach Maßgabe ent-
sprechender Bekanntmachungen der Stadt gesonderte Abfallbehälter zur Verfügung gestellt, z. B.
a) Abfallbehälter für Bioabfälle (Biobehälter)
b) Abfallbehälter für Altpapier, graphisches Papier (z. B. Zeitungen) und Verkaufsverpackungen aus
Papier (Papierbehälter)
c) Abfallbehälter für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen (Wertstoffbehälter)
Werden diese gesonderten Abfallbehälter zur Verfügung gestellt, sind sie zweckentsprechend zu
nutzen. Werden diese gesonderten Abfallbehälter nicht zweckentsprechend befüllt, können sie mit
einem Hinweis versehen werden, der den Anschlusspflichtigen zur Nachsortierung bis zur nächsten
Abfuhr auffordert. Kommt er der Aufforderung bis zur nächsten Abfuhr nicht nach, können diese als
Restmüllbehälter behandelt und per Zusatzleerung gem. § 28 Abs. 5 i.V.m. Nr. 1.4 geleert werden.
2) Sofern von der Stadt keine Abfallbehälter für Papier bereitgestellt werden, sind entsprechende
Depotcontainer oder die Bündelsammlung zu nutzen.
3) Für die Entsorgung vonVerpackungen aus Glas einerseits und Leichtverpackungen andererseits,
die jeweils einem Rücknahmesystem nach dem Verpackungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung
unterliegen, werden im Stadtgebiet von den hierfür nach dieser Verpackungsverordnung zuständi-
gen Systembetreibern Erfassungssysteme angeboten. So kommen z. B. für die Erfassung solcher
Verpackungen aus Glas die im Stadtgebiet aufgestellten Depotcontainer in Betracht. Leichtverpa-
ckungen werden gemeinsam mit den stoffgleichen Nichtverpackungen in denWertstoffbehältern er-
fasst. Die Stadt informiert im Rahmen ihrer Pflicht zur Abfallberatung über die Erfassungssysteme
der Systembetreiber.
4) Insbesondere folgende Abfälle zur Verwertung dürfen nicht im Abfallbehälter bereitgestellt wer-
den, sondern sind im Rahmen der Überlassungspflicht zu den stationären Sammelstellen (z. B. Re-
cyclinghöfe, Depotcontainerstandorte) zu bringen und dort in die dafür vorgesehenen Sammelbe-
hälter einzuwerfen:
• Altkleider, Schuhe
• Elektro- und Elektronikaltgeräte, sofern sie nicht vom Handel zurückgenommen werden oder über
die Sperrmüllabfuhr abgeholt werden
• Kunststoffe, soweit sie nicht Leichtverpackungen oder stoffgleiche Nichtverpackungen sind
• Grünabfälle (außerhalb der turnusmäßigen Sammlung)
• Holz, Kork
• Metalle, soweit sie nicht Leichtverpackungen oder stoffgleiche Nichtverpackungen sind
5) Getrennt zu überlassende Abfälle zurVerwertung dürfen nicht verunreinigt oder mit anderen Stof-
fen vermischt werden

§ 11 Sondersammlungen
1) Grünabfälle sind getrennt von anderen Abfällen in haushaltsüblichen Mengen zu den für diesen
Stoff besonders durchgeführten Abfuhren am Abholtag bereitzustellen. Die Bereitstellung hat am
Abfuhrtag bis 6.30 Uhr, frühestens am Vorabend nach 19.00 Uhr, am Fahrbahnrand in nicht ver-
kehrsbehindernder Weise in der Regel auf dem Gehweg vor dem Grundstück, auf dem der Abfall
angefallen ist, zu erfolgen.
2) Sperrmüll, Schrott und große Elektro- und Elektronikaltgeräte (Kantenlänge größer 50 cm) kön-
nen je Haushalt bis zu zweimal im Kalenderjahr nach vorheriger Anforderung an einem von der Stadt
bestimmten Abholtermin in einer Menge von insgesamt bis acht Kubikmeter pro Jahr bereitgestellt
werden. Die Bereitstellung hat am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr, frühestens am Vorabend nach 19.00 Uhr
am Fahrbahnrand in der Regel auf dem Gehweg, in nicht verkehrsbehindernder Weise vor dem
Grundstück, auf dem der Abfall angefallen ist, zu erfolgen. Elektro- und Elektronikaltgeräte nach § 2
Absatz 13 und 6 werden gesondert abgefahren und müssen daher getrennt bereitgestellt werden.
Ausgenommen von diesen Sammlungen sind:
• Elektro- und Elektronikaltgeräte mit einer Kantenlänge kleiner 50 cm
• Leuchtstoffröhren und Gasentladungslampen
• Problemstoffe (z.B. Autobatterien, Farb-und Lackeimer)
• sonstige nicht brennbare Gegenstände, sofern sie nicht aus Metall sind (wie z. B. Waschbecken,
Badewannen und Blumentöpfe aus Keramik, Glasschränke)
• Wertstoffe (Altkleider, Kartonagen, Altreifen etc.)
• Hausmüll
• Nachtspeicheröfen
Von der Abholung auf Abruf ausgenommen sind auch Elektro- und Elektronikaltgeräte aus anderen
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen mit Ausnahme von Altgeräten aus sonstigen Her-
kunftsbereichen, soweit Beschaffenheit und Menge der dort anfallenden Altgeräte den in Haushal-
tungen anfallenden Altgeräten vergleichbar sind. Ein Anspruch auf einen bestimmten Abholtag be-
steht nicht. Die jeweiligen Abholzeiten werden rechtzeitig und in geeigneter Weise mitgeteilt.
3) Für außerplanmäßige und kurzfristige Abfuhrtermine (Expressabfuhr, Wunschtermin) und für
Mehrmengen werden Gebühren nach Teil 2 dieser Satzung berechnet.
4) Außerdem können Sperrmüll, Haushaltskühlgeräte, Elektro- und Elektronikaltgeräte, Bauschutt
(nicht brennbar) und Baustellenabfälle (brennbar) in haushaltsüblichen Mengen an den entspre-
chenden Sammelstellen zu den bekannt gegebenen Bedingungen und Zeiten abgegeben werden.
Es gelten die entsprechenden Betriebsordnungen.
5) Die Stadt behält sich vor, auch andere Abfälle gesondert abzufahren oder an Sammelstellen an-
zunehmen oder für größere Wohnanlagen gesonderte Entsorgungssysteme anzubieten

§ 12 Getrenntes Einsammeln von Problemstoffen
Problemstoffe nach § 2 Abs. 12 a) müssen getrennt von den übrigen Abfällen entsorgt werden. Sie
sind der Stadt möglichst in der Originalverpackung in den Recyclinghöfen Im Morchhof oder ABG
zuzuführen. Kleinmengen nach § 2 Abs. 12 b) sind ausschließlich am ABG-Recyclinghof anzulie-
fern. Es gilt die jeweilige Betriebsordnung. Die Bestimmungen der Altölverordnung bleiben unbe-
rührt.

§ 13 Zahl undVolumen der Behälter
1) Behälterarten und -größen bestimmt Teil 2 dieser Satzung. Wertstoffbehälter werden ausschließ-
lich in den Größen 0, 24 m³ und 1,1 m³ zur Verfügung gestellt.
2) Für jedes anschlusspflichtige Grundstück muss mindestens ein Restmüllbehälter zur Verfügung
stehen, soweit nicht bis zum Inkrafttreten dieser Satzung aufgrund früherer Rechtsgrundlagen ge-
meinsame Restmüllbehälter zugelassen worden sind. Sofern im Entsorgungsgebiet nach § 10 Abs.
1 Abfälle zur Verwertung (ausgenommen Bioabfälle) getrennt bereitzustellen sind, muss für jedes
anschlusspflichtige Grundstück mindestens einWertstoff- und ein Papierbehälter zurVerfügung ste-
hen, soweit nicht gemeinsame Abfallbehälter zugelassen werden. Für die Wertstoff-, Bio- und Pa-
pierbehälter kann die Stadt, auf Grund der Gebührenfreiheit dieser gesonderten Abfallbehälter, für
zwei aneinandergrenzende Grundstücke für jede Abfallfraktion jeweils die Nutzung gemeinsamer
Behälter zulassen (Behältergemeinschaften). Die Behältergemeinschaften sind auf maximal einen
Behälter mit maximal 0,24 m³ pro Abfallfraktion Volumen beschränkt. Behältergemeinschaften sind
von beiden Anschlusspflichtigen unter Angabe des Standplatzes, der Abfallfraktion sowie der Größe
der Behälter zu beantragen. Dies gilt auch für Grundstücke, auf denen ausschließlich hausmüllähn-
liche Gewerbeabfälle anfallen.
3) Das Volumen der aufzustellenden Behälter ist so zu bemessen, dass der an dem Standplatz zwi-
schen zwei Abholungen anfallende Abfall untergebracht werden kann. Die Bemessung der Behälter-
größen richtet sich nach den vorhandenen Erfahrungswerten. Bei Wohngrundstücken sind mindes-
tens 10 Liter Restmüllbehältervolumen je Person und Woche zur Verfügung zu halten.
4) Zur Aufnahme von Abfällen, die gelegentlich das Fassungsvermögen der vorhandenen Abfallbe-
hälter übersteigen, kann die Stadt Abfallsäcke zur Verfügung stellen. Die Stadt gibt ortsüblich be-
kannt, welche Abfallsäcke zugelassen und wo sie zu erwerben sind.
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5) Reicht das Volumen der Abfallbehälter für den regelmäßig anfallenden Abfall nicht aus, so hat
der/die Anschlusspflichtige zusätzliches Behältervolumen schriftlich zu beantragen. Genügt auf-
grund bestimmter Umstände (z. B. Rückgang des Abfallanfalls) auch ein geringeres als das bisher
vorgehaltene Behältervolumen den Anforderungen des Abs. 3, kann der/die Anschlusspflichtige
schriftlich ein geringeres Behältervolumen bei der Stadt beantragen. Die vorgenannten Antragsvo-
raussetzungen sind jeweils mit dem Antrag darzulegen. Die Stadt kann Nachforschungen dazu an-
stellen, ob jeweils die Antragsvoraussetzungen vorliegen, z. B. durch Füllstandskontrollen zwischen
zwei oder mehreren Abholungen.Wird von der Stadt festgestellt, dass dasVolumen der vorhandenen
Abfallbehälter nicht den Anforderungen des Abs. 3 entspricht, kann die Stadt ein anderes Abfallbe-
hältervolumen zuweisen. Wird von der Stadt festgestellt, dass das Volumen der vorhandenen Abfall-
behälter nicht dem regelmäßig anfallenden Abfall entspricht, muss der/die Anschlusspflichtige die
Volumenveränderung in dem von der Stadt festgelegten Umfang dulden.
6) Die Stadt bestimmt Art, Anzahl, Volumen und Zweck der Abfallbehälter, wie die Abfälle voneinan-
der getrennt zu erfassen sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. Im Einzelfall oder für
bestimmte Abfuhrbereiche kann ein längerer oder kürzerer Abstand für die regelmäßige Abfuhr fest-
gelegt werden.
7) Soweit die Stadt eine Entsorgung der Abfälle zur Verwertung ohne gesonderte Gebühr oder ohne
kostendeckende Gebühr anbietet, wird ein Behältervolumen zur Verfügung gestellt, das geeignet ist,
die Wertstoffmenge aufzunehmen, die dem durchschnittlichen Anteil dieser Fraktion an den in Haus-
halten anfallenden Abfällen, die über Behälter erfasst werden können entspricht. Für darüber hinaus-
gehende Mengen können gesonderte Regelungen getroffen werden.
8) Behälterveränderungen müssen durch die Anschlusspflichtigen schriftlich beantragt werden.

§ 14 Standplätze undTransportwege
1) Die Stadt kann auf Antrag Unterflurstandplätze in widerruflicher Weise zulassen. Die Genehmi-
gung kann sie mit Nebenbestimmungen, insbesondere auch zur Beschaffenheit des Unterflurstand-
platzes, versehen. Es obliegt dem Grundstückseigentümer/der Grundstückseigentümerin auf eigene
Kosten den Unterflurstandplatz einzurichten. Die Unterflurbehälter stellt die Stadt gem. § 9 Abs. 1 zur
Verfügung. Unterflurstandplätze werden nur zugelassen, wenn über sie auch Restabfall gesammelt
wird. Die Anschlusspflichtigen haben für frei zugängliche und geeignete Standplätze für die Behälter
zu sorgen. Der Zugang zu einem Unterflurstandplatz ist nach den Vorgaben der Stadt herzustellen
und es ist sicherzustellen, dass der Standplatz mit einem Entsorgungsfahrzeug gefahr- und schadlos
erreichbar ist. Die Stadt kann den Standplatz der Abfallbehälter bestimmen; dabei kann die Aufstel-
lung der Abfallbehälter für mehrere Grundstücke auch auf einem gemeinsamen Standplatz verlangt
werden. Standplatzverlegungen oder sonstige Änderungen sind genehmigungspflichtig. Die An-
schlusspflichtigen haben die Aufstellung der Abfallbehälter an einer geeigneten Stelle des Grundstü-
ckes zu dulden.
2) Die Stadt kann eine vorübergehende Verlegung des Standplatzes anordnen, wenn der Transport
der Abfallbehälter bei der sonst üblichen Zu- oder Abfahrt in unzumutbarer Weise erschwert ist.
3) Standplatz undTransportweg sind von den nach § 4 Abs. 1Verpflichteten nach den geltenden Bau-
rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung der einschlägigen Regelungen zum Arbeitsschutz
und zur Unfallverhütung anzulegen und so zu gestalten, dass ein gefahrloser Behältertransport ge-
währleistet ist.
4) Der Standplatz ist in möglichst kurzer Entfernung zum Fahrbahnrand oder zum nächstmöglichen
Halteplatz des Müllfahrzeuges einzurichten. Die mittlere Entfernung des Transportweges aller auf ei-
nem Standplatz aufgestellten Abfallbehälter soll 15 m nicht überschreiten.
5) Standplätze und Transportwege müssen mit einem trittsicheren und berollbaren Belag befestigt
sein.
6) Transportwege müssen ebenerdig angelegt werden und dürfen keine Stufen oder Steigungen von
mehr als 5 % aufweisen.
7) Standplätze, die nur überTreppen, Aufzüge oder Rampen mit Steigungen über 5 % zugänglich sind
oder sonst der Satzung nicht entsprechen, dürfen nur angelegt werden, wenn andere Unterbrin-
gungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Die Stadt kann in diesen Fällen verlangen, dass die Ab-
fallbehälter am Entleerungstag rechtzeitig an einer von der Stadt bestimmten Abholstelle bereitzu-
stellen und diese nach der Leerung unverzüglich zurückzubringen sind. Satz 2 gilt bei Bereitstel-
lungsplätzen für Sondersammlungen und bei Behälterstandplätzen entsprechend, solange diese
aus tatsächlichen, rechtlichen oder aus Gründen des Arbeitsschutzes oder der Unfallverhütung mit
dem Transportfahrzeug nicht angefahren werden können.
8) Standplätze undTransportwege sind in verkehrssicherem Zustand zu halten. Sie sind stets frei von
Hindernissen und sauber zu halten; Schnee und Eis sind zu beseitigen. Oberflächenwasser darf sich
nicht ansammeln. Bei Dunkelheit ist für ausreichende Beleuchtung zu sorgen. Die Türen und Tore an
Transportwegen (ausgenommen Brandabschnittstüren) sind mit Feststelleinrichtungen zu versehen.
Die Transportwege müssen ausreichend breit sein.
9) Begehbare Räume, in denen Standplätze für Abfallbehälter angeordnet sind, bedürfen einer lich-
ten Höhe von mindestens 2 Meter.
10) Die Stadt kann jederzeit auf Kosten der Anschlusspflichtigen ohne Anspruch auf Entschädigung
Veränderungen der Standplätze und Transportwege anordnen, wenn
a) sie nicht den Anforderungen nach Abs. 3, 4, 5, 6, 8 oder 9 entsprechen
b) nicht ausreichend Platz vorhanden ist, um die erforderliche Anzahl von Abfallbehältern zu stellen
c) betriebstechnische Veränderungen (z. B. Änderung des Sammelsystems oder der Behälter, Ein-
satz anderer Fahrzeuge) dies erfordern
d) Standplätze ohne Genehmigung der Stadt verändert wurden. Alternativ kann entsprechend Abs.
7 Satz 2 verfahren werden.
11) Entsprechen Standplatz und Transportweg nicht den in Abs. 3, 4, 5, 6 und 9 genannten Vorschrif-
ten und können sie aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht geändert werden, so hat der Eigen-
tümer/die Eigentümerin des Nachbargrundstückes den Transport der Behälter über sein/ihr Grund-
stück zu dulden, wenn dadurch keine unzumutbare Beeinträchtigung erfolgt.
12) Die Stadt kann anordnen, dass insbesondere bei unterschiedlichen Leerungsintervallen oder zur
Unterscheidung von Vollservice und Teilservice an Behälterstandplätzen entsprechende Kennzeich-
nungen an geeigneter Stelle angebracht werden.

§ 15 Abfuhr von Abfällen
1) Die Stadt bestimmt, ob Abfallbehälter im Voll- oder Teilservice und in welchem Leerungsrhythmus
sie entsorgt werden. Auf Antrag des/der Anschlusspflichtigen kann bei im Teilservice entsorgten Be-
hältern der Vollservice (Individualservice) bzw. bei im Vollservice entsorgten Behältern der Teilser-
vice (Spezialservice) durchgeführt werden. 0,24 m³-Wertstoffbehälter werden ausschließlich imTeil-
service entsorgt. Satz 3 gilt, unabhängig von Behältergröße und Abfallfraktion, entsprechend für Be-
hälter, die auf Standplätzen abgestellt sind, bei denen die mittlere Entfernung desTransportwegs i. S.
d. § 14 aller aufgestellten Abfallbehälter 60 m überschreitet oder deren Transportwege mehr als 25
Stufen oder eine Steigung von mehr als 10 % aufweisen. Behälter, die auf nicht satzungskonformen
Standplätzen gem. § 14, Abs. 3 bis 9 abgestellt sind, welche nach dem 01.01.2022 angelegt wurden,
werden uneingeschränkt ausschließlich im Teilservice entsorgt.
Wird eine Änderung der Serviceart beantragt, so gilt die Änderung für alle Fraktionen mit Ausnahme
der Wertstoffbehälter. Die Anzahl der Papierbehälter, die auf Teilservice umgestellt werden, richtet
sich nach der Anzahl der Restmüllbehälter. Je Restmüllbehälter dürfen maximal 4 Papierbehälter auf
Teilservice umgestellt werden. BeimVollservice werden die Abfallbehälter am Behälterstandplatz ab-
geholt, entleert und zurückgestellt. Beim Teilservice sind die Behälter von den Anschlusspflichtigen
am Leerungstag am Gehwegrand oder einem anderen von der Stadt festzulegenden Ort bereitzu-
stellen und nach der Leerung unverzüglich zurückzubringen.
2) Die Anschlusspflichtigen und die Benutzungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Entsor-
gung ungehindert möglich ist. Wird die Leerung in einer Weise behindert, dass ihre Durchführung für
die Mitarbeiter*innen unzumutbar oder unmöglich (bspw. Zugang zum Standplatz verschlossen oder
mit Gegenständen blockiert) ist, ist die Stadt berechtigt, die Entsorgung bis zur Beseitigung der Hin-
dernisse zu verweigern. Eine Unzumutbarkeit liegt insbesondere dann vor, wenn die Leerung nur
unter Verstoß gegen geltende Unfallverhütungsvorschriften möglich wäre.
3) Ist ein Standplatz noch nicht nach § 14 angelegt, kann die Stadt verlangen, dass der/die Anschluss-
pflichtige die Abfallbehälter rechtzeitig auf einem von der Stadt festzulegenden Ort bereitstellt und
nach der Leerung unverzüglich zurückbringt. Entsprechendes gilt, wenn das Grundstück nicht an
einer mit den Müllfahrzeugen befahrbaren Straße liegt oder für einen vorübergehenden Zeitraum die
sonst übliche Zu- oder Abfahrt gesperrt ist.
4) Von der Stadt zur Verfügung gestellte Abfallsäcke müssen zugebunden und je nach Inhalt neben
den entsprechenden Abfallbehältern bereitgestellt werden.

§ 16 Unterbrechung der Abfuhr
Unterbleibt die Abfuhr bei unvorhersehbaren Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätun-
gen, z. B. in Folge von Betriebsstörungen, Funktionsstörungen des Unterflurstandplatzes, in Fällen
höherer Gewalt etc., so wird sie im Rahmen des Möglichen nachgeholt. Bei vorhersehbaren Ver-
schiebungen, z. B. durch Feiertage, bei betriebsnotwendigen Arbeiten etc., wird die Entsorgung vor-
oder nachgeholt. In allen Fällen besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder Schaden-
ersatz

§ 17 Durchsuchung der Abfälle und Eigentumsübergang
1) In die Sammelbehälter eingefüllte Abfälle dürfen von Unbefugten nicht durchsucht, nach-sortiert
oder entnommen werden. Nicht als unbefugt im vorgenannten Sinne gelten die Anschlusspflichtigen
im Sinne von § 4 und deren Beauftragte sowie die ursprünglichen Besitzer*innen, die Gegenstände,
die ohne Entledigungswillen und versehentlich in den Abfallbehälter eingefüllt wurden, demselben
wieder entnehmen und hierfür den Behälter durchsuchen. Für die Wahrung der Vertraulichkeit, z. B.
bei persönlichen Papieren, übernimmt die Stadt keine Verantwortung.
2) Die Abfälle gehen mit demVerladen auf das Sammelfahrzeug oder mit der Überlassung an einem,
jedem zugänglichen Sammelbehälter oder einer sonstigen Sammeleinrichtung in das Eigentum der
Stadt bzw. der beauftragten Dritten über. Werden Abfälle durch die Besitzer*innen oder für diese
durch Dritte zu einer Abfallentsorgungsanlage der Stadt gebracht, so geht der Abfall mit dem gestat-
teten Abladen in das Eigentum der Stadt über. Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach Gegen-
ständen zu suchen oder suchen zu lassen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

III. Entsorgung der Abfälle
§ 18 Abfallentsorgungsanlagen

1) Die Stadt stellt zur Entsorgung der ihr nach dieser Satzung überlassenen Abfälle die erforderlichen
Abfallentsorgungsanlagen zur Verfügung. Bei Abfällen, für die kein Nachweis nach dem Abfallrecht
zu führen ist, kann die Stadt eine Anlieferungsgenehmigung verlangen. Die Stadt legt im Rahmen
dieser Genehmigung oder durch öffentliche Bekanntmachung fest, an welcher Entsorgungsanlage
im Stadtgebiet Mannheim der Abfall anzuliefern ist.
2) Es gilt die jeweils gültige Betriebsordnung.
3) Die Stadt ist berechtigt, weitere Auflagen zu erteilen, insbesondere wie und in welcher Form Abfall-
stoffe angeliefert werden müssen sowie in welchen Mengen sie angeliefert werden können.
4) Bei Einschränkungen oder Unterbrechungen der Entsorgungsmöglichkeiten auf bzw. in den Anla-
gen infolge von Betriebsstörungen, gesetzlichen Feiertagen oder Umständen, auf die die Stadt oder
die Beauftragten keinen Einfluss haben, steht den nach § 4 Verpflichteten sowie Dritten kein An-
spruch auf Anlieferung oder auf Schadenersatz zu.

§ 19 Benutzung der Entsorgungsanlagen durch Selbstanlieferer
Anschlusspflichtige sind berechtigt und verpflichtet, Abfälle, die gemäß § 6 vom Einsammeln und Be-
fördern ausgeschlossen sind, nach Maßgabe dieser Satzung und der Betriebsordnung der Abfallent-
sorgungsanlagen selbst anzuliefern (Selbstanlieferer) oder durch Beauftragte anliefern zu lassen.

§ 20 Haftung
Die Stadt haftet für Schäden, die bei der Durchführung der Abfallentsorgung entstehen, nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten.

§ 21 Entgelte und Gebühren
1) Für die Benutzung der Deponie werden privatrechtliche Entgelte erhoben. Maßgeblich sind die
jeweils gültige Preisliste sowie die hierfür geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preis-
liste wird durch Aushang an der Deponiewaage bekannt gemacht.
2) Für die Benutzung der sonstigen städtischen Abfallentsorgung werden Gebühren nach Teil 2 die-
ser Satzung erhoben.
3) Werden in den Fällen des § 9 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 6 Behälter nicht geleert, weil sich der Deckel
nicht schließen lässt oder die dort genannten Höchstgewichte überschritten werden, kann der/die
Anschlusspflichtige eine erneute Anfahrt beauftragen. In diesem Falle ist die Gebühr für eine zusätz-
liche Anfahrt gemäß Teil 2 dieser Satzung zu entrichten. Gleiches gilt, wenn gemäß § 15 Abs. 2 Satz
2 u. 3 die Leerung aus Gründen, die die Anschlusspflichtigen oder Benutzungsberechtigten zu ver-
treten haben, nicht erfolgen konnte. Auch bei einer erneuten Anfahrt darf die Stadt die Leerung der
Behälter verweigern, wenn ein Verstoß gegen die Regelungen der §§ 9 Abs. 3 Satz 1, 9 Abs. 6 oder
15 Abs. 2 Satz 2 u. 3 vorliegt.

§ 22 Ordnungswidrigkeiten
1) Ordnungswidrig nach § 28 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 3 Abfälle, die nicht in Mannheim angefallen sind oder im Rahmen eines
abfallwirtschaftlichen Verbundes entsorgt werden, auf einer Entsorgungsanlage anliefert oder abla-
gert oder eine solche unerlaubte Anlieferung oder Ablagerung veranlasst.
2. entgegen den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang und die Überlassungs-
pflicht nach § 4 Abs. 1 und 2 auf dem Grundstück angefallene Abfälle nicht der Stadt überlässt.
3. als Verpflichteter/Verpflichtete oder als Anlieferer/Anlieferin entgegen § 5 Abs. 2 Abfälle, die nach
§ 5 Abs. 1 oder 3 oder nach § 6 ausgeschlossen sind, der Stadt zur Entsorgung überlässt.
4. entgegen § 7 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 als Anschluss- und Benutzungspflichtiger/Anschluss-und
Benutzungspflichtige die schriftliche Anzeige der tatsächlichen Umstände, die die Anschluss- und
Benutzungspflicht begründen, unterlässt oder wesentliche Veränderungen nicht unverzüglich mit-
teilt.
5. entgegen § 7 Abs. 3 es unterlässt, den Anfall von Abfällen rechtzeitig anzuzeigen, den Auskunfts-
und Erklärungspflichten nach § 8 Abs. 1 nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder mit unrichtigen
Angaben nachkommt oder den Beauftragten der Stadt entgegen § 8 Abs. 3 den Zutritt verwehrt.
6. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 die dort genannten Sammeleinrichtungen nutzt, ohne dass dies von der
Stadt nach Maßgabe dieser Vorschriften zugelassen wurde.
7. Abfälle nachsortiert, ohne dies gem. § 9 Abs. 1 Satz 4 der Stadt vorher angezeigt zu haben oder
durch die Nachsortierung das Wohl der Allgemeinheit i. S. v. § 15 Abs. 2 KrWG beeinträchtigt.
8. entgegen § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 1 Abfälle nicht zweckentsprechend einfüllt, in unzulässiger Weise
verdichtet, auf dem Grundstück lagert.
9. entgegen § 9 Abs. 3
a) die Abfallsammeleinrichtungen nicht sauber hält oder nicht schonend behandelt,
b) die Abfallsammeleinrichtungen soweit überfüllt, dass sich deren Deckel nicht mühelos schließen
lassen,
c) im Teilservice neben die zur Abholung bereit gestellten Abfallbehälter, Abfälle beistellt, sofern sie
nicht in gebührenpflichtige Müllsäcken verpackt sind,
d) die Abfälle in den Abfallsammeleinrichtungen behandelt (z. B. verbrennt oder die Abfälle in heißem
Zustand einfüllte), Abfälle, die an den Einrichtungen des jeweiligen Sammel- oder Transportsystems
zu Schäden oder außergewöhnlichenVerschmutzungen führen können, in die Sammeleinrichtungen
einfüllt.
10. entgegen § 9 Abs. 4 als Anschlusspflichtiger/Anschlusspflichtige nicht dafür sorgt, dass die Ab-
fallsammeleinrichtungen für die Benutzungsberechtigten jederzeit zugänglich und benutzbar sind.
11. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 als Nichtberechtigter/Nichtberechtigte die Abfallsammeleinrichtungen
benutzt.
12. entgegen § 9 Abs. 6 Abfallbehälter schwerer als dort geregelt befüllt.
13. entgegen § 12 Abfälle anders als dort vorgeschrieben entsorgt, soweit der Verstoß nicht nach §
326 StGB strafbar ist.
14. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 2 bei Vollservice von der Stadt festgelegte Behälterstandplätze ohne
Genehmigung verlegt.
15. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 3 bei Vollservice die Aufstellung von Abfallbehältern an geeigneten
Stellen nicht duldet.
16. entgegen § 14 Abs. 3 es beiVollservice unterlässt, Standplätze undTransportwege nach den gel-
tenden Baurechts- und Unfallverhütungsvorschriften anzulegen und so zu gestalten, dass ein gefahr-
loser Behältertransport gewährleistet ist.
17. entgegen § 14 Abs. 7, § 15 Abs. 1 oder § 15 Abs. 4 die Abfallbehälter nach der Entleerung nicht
unverzüglich zurückbringt.
18. als Verpflichtete/Verpflichteter entgegen § 14 Abs. 7, § 15 Abs. 1, 3 und 4, auch in Verbindung mit
§ 11 Abs. 1 u. 2, Abfallbehälter oder sperrige Abfälle nicht in der vorgeschriebenen Weise bereitstellt.
19. entgegen § 14 Abs. 8 bei Vollservice die Standplätze oder Transportwege nicht in verkehrssiche-
rem Zustand hält.
Die Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 können gemäß § 28 Abs. 2 des Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 Euro geahndet werden.
2) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 Abs. 1 StGB sowie § 69 Abs. 1 und 2
KrWG bleiben unberührt.

Teil 2: Abfallgebühren
I. Allgemeine Grundsätze
§ 23 Gebührenerhebung

Die Stadt erhebt zur Deckung der Aufwendungen für die öffentliche Verwertung und Entsorgung von
Abfällen Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Für die Benutzung der Deponie erhebt die Stadt
privatrechtliche Entgelte gemäß § 13 Abs. 2 KAG.

§ 24 Gebührenpflichtige
1) Gebührenschuldner für die Abfallgebühren sind die Eigentümer*innen und die zur Nutzung eines
an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücks Berechtigten oder die das Grund-
stück tatsächlich nutzenden Personen (§ 4 Abs. 1 und Abs. 2). Dies gilt sinngemäß für Schiffsanlege-
stellen. Bei Erbbaurecht tritt an die Stelle des/der Grundstückseigentümer*in der/die Erbbauberech-
tigte. Dem/der Eigentümer*in steht gleich der/die Miteigentümer*in, die Wohnungs-bzw. Teileigen-
tümergemeinschaft, die Wohnungs-bzw. Teilerbbauberechtigtengemeinschaft, der/die Wohnungs-
bzw. Teileigentümer*in sowie der/die Wohnungs-bzw. Teilerbbauberechtigte.
2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. Werden Abfallbehälter gemeinschaft-
lich für mehrere anschlusspflichtige Grundstücke genutzt (Behältergemeinschaft), haften die An-
schlusspflichtigen hinsichtlich aller für den gemeinsam genutzten Behälter anfallenden Gebühren
gesamtschuldnerisch.
3) Tritt ein Wechsel in der Person des Gebührenschuldners ein, hat der/die bisherige Gebühren-
schuldner*in der Stadt unverzüglich davon schriftlich Mitteilung zu machen. Zu dieser Mitteilung ist
auch der/die neue Besitzer*in verpflichtet. Der/die bisherige Gebührenschuldner*in hat die Gebüh-
ren bis zum Ende des laufenden Monats zu entrichten.
4) Für unerlaubt abgelagerte Abfälle ist der/die letzte Erzeuger*in oder der/die letzte Besitzer*in des
unerlaubt abgelagerten Abfalls Gebührenschuldner sowie derjenige/diejenige, der/die die Ablage-
rung vorgenommen oder Abfälle einem/einer Unbefugten zur Entsorgung überlassen hat. Daneben
haftet der/die Eigentümer*in oder sonstige Nutzungsberechtigte des Grundstücks, auf dem die Ab-
fälle angetroffen wurden; dies gilt nicht für öffentliche Flächen und Grundstücke im Außenbereich.
5) Neben den Gebührenpflichtigen nach Absatz 1 sind für Abfälle, die selbst zu den Abfallentsor-
gungsanlagen verbracht werden, auch diese Selbstanliefernden gebührenpflichtig. Selbstanliefern-
de im Sinne dieser Bestimmung sind auch die Abfallerzeuger*innen oder -besitzer*innen, die den bei
ihnen angefallenen Abfall durch einen Dritten/eine Dritte an der Abfallentsorgungsanlage anliefern
lassen.
6) Im Übrigen ist derjenige/diejenige gebührenpflichtig, der/die eine Leistung der Abfallentsorgung
veranlasst.
7) Die Gebührenschuld ruht als öffentlich-rechtliche Last auf dem Grundstück.

§ 25 Entstehung, Fälligkeit und Einziehung der Gebühr
1) Die Gebührenpflicht für Behälter nach § 28 entsteht:
a. mit Beginn des auf die Aufstellung folgenden Monats und endet mit Ablauf des Monats, für den die
Abmeldung erfolgt; eine rückwirkende Abmeldung ist nicht möglich.
b. im Gebiet für die 14-tägliche Entsorgung mit Beginn des Monats, in dem die erste 14-tägliche Lee-
rung erfolgt für alle am Umstellungstag aufgestellten Behälter. Alle weiteren Behälterveränderungen
richten sich nach § 25 Abs. 1 a).
2) Für alle übrigen Leistungen entsteht die Gebührenpflicht mit Beginn der Leistung, der Übernahme
des Abfalls oder der Festsetzung des Zuschlages nach § 28 Abs. 7 oder Ziffer 6.3 Satz 5 Abfallgebüh-
renverzeichnis (AbfGebVerz).
3) Die Gebühr wird 14 Tage nach Zugang des Forderungsbescheides fällig. Werden Abschlagszah-
lungen erhoben, sind deren Fälligkeiten im Bescheid gesondert aufgeführt. Im Einzelfall können Aus-
nahmen zugelassen werden.
4) Die Gebühren für die Abfallentsorgung werden von der Stadt oder einem/einer beauftragten Dritten
eingezogen.

§ 26 Bemessungsgrundlage
1) Grundlage für die Gebührenbemessung sind:
a) Zahl und Größe der bereitgestellten Abfallbehälter sowie Dauer der Bereitstellung
b) Häufigkeit und Serviceart der Abholung und der für das Grundstück festgelegte Entsorgungsrhyth-
mus
c) Verdichtungsgrad des Abfalls
d) außerordentliche Erschwernisse(Zuschläge)
e) Art und Dauer der Vorbehandlung von Abfällen
f) bei gemeinsamen Sammelplätzen oder Behältergemeinschaften die Anzahl der zugeordneten
Grundstücke
g) für die Bemessung der Gebühren ist es unerheblich, wenn der Behälter zum Zeitpunkt der Abho-
lung nicht befüllt ist.
2) Für Leistungen nach Ziffern 6.1c), 6.2c), 7, 9 -11 AbfGebVerz sind das Gewicht bzw. die angege-
benen Maß- oder Mengeneinheiten maßgebend.

II. Gebührenhöhe
§ 27 Höhe der Gebühren

Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus dem dieser Satzung als Anlage beigefügten AbfGeb-Verz.
Das AbfGebVerz ist Bestandteil der Satzung.

§ 28 Behältersystem 0,06 m³ bis 1,1 m³ (Hausmüllbereich)
1) Restmüllbehälter
Die Gebühr bemisst sich nach dem AbfGebVerz. Wird in Teilservicegebieten der Vollservice bean-
tragt bzw. in Vollservicegebieten der Teilservice werden Gebühren gemäß AbfGebVerz erhoben.
2) Biobehälter
Der Biobehälter ist gebührenfrei und wird grundsätzlich 14-täglich und im Teilservice entleert. Den
Haushalten wird im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Maßnahmen ohne zusätzliche Gebühr ein Be-
hältervolumen zur Verfügung gestellt, das geeignet ist, die Bioabfallmenge aufzunehmen, die dem
Anteil dieser Fraktion am Hausmüll entspricht.
3) Papierbehälter
Die Papierbehälter sind gebührenfrei. Den Haushalten wird im Rahmen der abfallwirtschaftlichen
Maßnahmen ohne zusätzliche Gebühr ein Behältervolumen zur Verfügung gestellt, das geeignet ist,
die Papiermenge aufzunehmen, die dem Anteil dieser Fraktion am Hausmüll entspricht.
4) Bei regelmäßig wöchentlicher bzw. 14-täglich mehrfacher Leerung ist die entsprechend mehrfa-
che Gebühr gemäß Nummer 1 bzw. Nummer 2 bzw. Nummer 3 des Abfallgebührenverzeichnisses zu
entrichten. Der Wechsel des Leerungsrhythmus bedarf einer vorhergehenden Prüfung durch den Ei-
genbetrieb Stadtraumservice.
5) Zusätzlich zur turnusmäßigen Leerung durchgeführte Leerungen werden gemäß Abfallgebühren-
verzeichnis berechnet.
6) Für die Bereitstellung von Schließvorrichtungen für Restmüll-, Bio- und Papierbehälter werden die
Gebühren gemäß Abfallgebührenverzeichnis berechnet. Die Behälter einschließlich der Schlösser
und Schlüssel bleiben im Eigentum der Stadt.
7) Für Erschwernisse wird bei nicht satzungsgemäßen Standplätzen nach § 14 für die Abholung der
Abfälle ein Zuschlag zur Gebühr nach dem Abfallgebührenverzeichnis erhoben. Der Zuschlag be-
misst sich nach dem durch die Erschwernisse verursachten Arbeitsaufwand und wird in zwei Stufen
erhoben:
Leistungsstufe 1:
Der Standplatz für die Abfallbehälter ist von der Straße zwischen 15 Meter bis maximal 30 Meter ent-
fernt und/oder zwischen dem Standplatz und der Straße befinden sich bis zu 5 Stufen.
Leistungsstufe 2:
Der Standplatz für die Abfallbehälter ist von der Straße mehr als 30 Meter bis maximal 60 Meter ent-
fernt und/oder zwischen dem Standplatz und der Straße befinden sich mehr als 5 Stufen bis maximal
25 Stufen und/oder maximal 1 Rampe und/oder Steigungen bis maximal 10 %. § 6 a Unterflursam-
melsystem 3 m3 bis 5 m3

§ 29 Unterflursammelsystem 3 m3 bis 5 m3
1) Die Leerung des Restmüll-Unterflurcontainer erfolgt wöchentlich.
2) Die Leerung des Bioabfall- und Papier-Unterflurcontainers erfolgt 14-täglich. Den Haushalten wird
im Rahmen abfallwirtschaftlicher Maßnahmen ohne zusätzliche Gebühr ein Behältervolumen zur
Verfügung gestellt, das geeignet ist, die Papiermenge und den Bioabfall aufzunehmen, die dem Anteil
dieser Fraktion am Hausmüll entspricht.
3) Für Restmüll und Papier stehen Unterflurcontainer in den Größen 3 m³, 4 m³ und 5 m³ zur Verfü-
gung. Bioabfallcontainer stehen in der Größe von 3 m³ zur Verfügung.

§ 30Vorübergehende Überlassung von Behältern
FürVeranstaltungen, Straßenfeste, Messen und Märkte stehen auf Antrag vorübergehend und gegen
Gebühr Behälter zur Verfügung. Die Gebühren ergeben sich gemäß Abfallgebührenverzeichnis.

§ 31 Behältersystem 4 bis 40 m³ (Großcontainer)
Die Gebühr für die Entsorgung mit Großcontainern setzt sich aus
a) Transportgebühren zuzüglich
b) Containermiete, sofern von der Stadt ein Behälter bereitgestellt wird.
Bei angefangenen Monaten wird die Miete mit 1/30 der Monatsgebühr pro Tagberechnet zuzüglich
c) Aufstellgebühren für die erste Aufstellung des Behälters, sofern von der Stadt ein Behälter bereit-
gestellt wird und
d) Gebühren für die Verwertung und Entsorgung von Abfällen in den Abfallentsorgungsanlagen ge-
mäß AbfGebVerz zusammen.

§ 32 Sperrmüllentsorgung (außerhalb der allgemeinen Sperrmüllabfuhr) und andere brennba-
re Abfälle

Jeder private Haushalt hat die Möglichkeit, Sperrmüll entweder zweimal im Jahr bei einer Menge bis
zu 4 m³ oder einmal im Jahr bei bis zu 8 m³ kostenlos abholen zu lassen. Bei darüber hinaus gehen-
dem Bedarf fällt eine Gebühr gemäß Abfallgebührenverzeichnis an.
1) Die Beseitigung von Kühlschränken aus Haushalten erfolgt unentgeltlich.
2) Für sonstigen Sperrmüll (nicht aus Haushalten) wird eine separate Gebühr gemäß Abf-GebVerz
erhoben. Diese Gebühr ist bezogen auf ein Pressmüllfahrzeug, einen Fahrer/eine Fahrerin und zwei
Müllwerker*innen. Für die Entsorgung außerhalb des Tourenplans (Stadtteil) wird zusätzlich ein Zu-
schlag in Höhe der Fahrtkostenpauschale berechnet.
3) Selbstanlieferungen von Kleinmengen an Sperrmüll und brennbaren Baureststoffen aus Haushal-
ten in den Recyclinghöfen können nach dem Abfallgebührenverzeichnis kostenpflichtig das ganze
Jahr über erfolgen.

§ 33 Gebühren für sonstige Leistungen der Abfallentsorgung
Die Kosten für sonstige Leistungen der Abfallentsorgung ergeben sich aus dem Abfallgebührenver-
zeichnis.

Teil 3: Schlussbestimmungen
§ 34 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung über die Vermeidung, Ver-
wertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung) vom 25.11.2008 sowie die Gebüh-
rensatzung der Stadt Mannheim für die Beseitigung und Verwertung von Abfällen vom 22.04.2021
außer Kraft

Mannheim, den 30.12.2021
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B019

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Ge-
meindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntma-
chung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich oder elek-
tronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung
als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbe-
schluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.
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Abfallgebührenverzeichnis (AbfGebVerz)

1. Restmüllbehälter (Hausmüll)
Die Gebühren für die Leerung des unverdichteten Behälterinhaltes betragen einschließlich Verbren-
nung:
1.1 Vollservice (incl. Service des Raus-und Reinstellens)

1.2 Teilservice (14-täglich/ohne Service des Raus-und Reinstellens)

In Stadtteilen mit wöchentlicher Leerung, die imVollservice entsorgt werden, wird für den individuellen
Teilservice ein Abschlag in Höhe von 3,40 Euro für die Behältergrößen 0,06m³ bis 0,12 m³ und für die
Behältergrößen 0,24 m³ in Höhe von 4,00 Euro pro Monat und Behälter gewährt. Bei den Behältergrö-
ßen 0,66 m³ bis 1,10 m³ wird für den individuellen Teilservice ein Abschlag in Höhe von 4,10 Euro bei
14-täglicher Leerung pro Monat und Behälter bzw. ein Abschlag von 8,20 Euro bei wöchentlicher Lee-
rung pro Monat und Behälter gewährt.
1.3 Bei regelmäßig wöchentlich bzw. 14-täglich mehrfacher Leerung ist die entsprechend mehrfache
Gebühr nach Ziffer 1 bzw. Ziffer 2 bzw. Ziffer 3 des Abfallgebührenverzeichnisses zu entrichten.
1.4 Werden zusätzlich zur turnusmäßigen Leerung weitere Leerungen vorgenommen, so betragen
die Gebühren pro zusätzlicher Leerung:
- Anfahrtspauschale 69,80 Euro zzgl.
- 25% der Gebühr für die regelmäßige wöchentliche Leerung bzw. 50% der Gebühr für die regelmäßig
14-tägliche Leerung.

2. Biobehälter
2.1 Der Biobehälter wird grundsätzlich im Teilservice 14-täglich geleert. Dieser Service ist in Mann-
heim gebührenfrei.
2.2 Auf Wunsch wird der Biobehälter auch imVollservice geleert. Hierfür wird pro Behälter ein monat-
licher Aufschlag von 1,70 für die Behältergröße von 0,08 m³ bis 0,12 m³ sowie von 2,00 Euro für den
0,24 m³-Behälter erhoben.
3. Papierbehälter
3.1 Die Leerung des Papierbehälters ist gebührenfrei.
3.2 Auf Wunsch wird der Papierbehälter auch imVollservice geleert. Hierfür wird pro Behälter ein mo-
natlicher Aufschlag von 1,70 Euro für die Behältergröße 0,12 m³ sowie von 2,00 Euro für den 0,24
m³-Behälter erhoben.
3.3 Möchte der/die Gebührenpflichtige mit einer Gebühr für die wöchentliche Restmüllentsorgung in-
dividuell den Papierbehälter, der imVollservice entsorgt wird, imTeilservice entsorgt bekommen, wird
ein Abschlag in Höhe von 1,70 Euro für die Behältergröße 0,12 m³ und für die Behältergröße 0,24 m³
in Höhe von 2,00 Euro pro Monat gewährt. Bei den Behältergrößen 0,66 m³ bis 1,10 m³ wird bei 14-
täglicher Leerung ein Abschlag in Höhe von 4,10 Euro pro Monat und Behälter bzw. bei wöchentlicher
Leerung ein Abschlag in Höhe von 8,20 pro Monat und Behälter gewährt.

4. Unterflursammelsysteme
4.1 Die Entsorgung der Unterflurcontainer erfolgt bei Restmüll wöchentlich, bei Bioabfall und Papier
14-täglich.
4.2 Die Gebühren für die regelmäßige Leerung betragen monatlich:

4.3Werden in Ausnahmefällen zusätzlich zur turnusmäßigen Leerung weitere Leerungen vorgenom-
men, so betragen die Gebühren pro zusätzlicher Leerung:
a) bei wöchentlicher Leerung 25 % der Gebühr.
b) bei 14-täglicher Leerung 50 % der Gebühr.
4.4 Werden in Fällen von Fehlbefüllungen von Bioabfall- und Papierbehältern zusätzlich zur turnus-
mäßigen Leerung weitere Leerungen vorgenommen, so betragen die Gebühren pro zusätzlicher
Leerung für Unterflurcontainer:

Die Gebühr für eine zusätzliche Anfahrt ohne zusätzliche Leerung, weil ein Behälter turnusmäßig
nicht geleert werden konnte, beträgt 65,50 Euro pro Anfahrt.

5. Sonstige Gebühren
5.1Tauschgebühr
Die Gebühr für eine Änderung der Zahl, Art und/oder Größe der Abfallbehälter beträgt
für 2-rädrige Behälter 16,20 Euro
für 4-rädrige Behälter 45,80 Euro.
Gebührenfrei sind Änderungen bei Neuausstattungen, Ersatz von nicht schuldhaft beschädigten Be-
hältern und/oder Wegfall der Entsorgungspflicht.
5.2 Schwerkraftschlösser
Für die Ausrüstung von Abfallsammelbehältern fallen folgende Gebühren pro Behälter an:

5.3 Behälterreinigung
Für die Reinigung von Abfallsammelbehältern fallen folgende Gebühren pro Behälter an:

5.4 Zusätzliche Anfahrten
Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, wird für jede zusätzliche Anfahrt, weil der Be-
hälter nicht turnusmäßig geleert werden konnte, 69,80 pro Anfahrt berechnet. Dies gilt auch bei
Fehlbefüllungen.
5.5 Erschwerniszuschläge
Für das Raus- und Reinstellen bei nicht satzungskonformen Standplätzen nach § 14 sind folgende
zusätzlichen Gebühren zu entrichten:

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

5.6Vorübergehende Überlassung von Behältern
Für die Überlassung von Behältern nach § 30 fallen folgende Gebühren pro Behälter an:

6. Großcontainer und Pressbehälter
6.1 Die Gebühr für die Entsorgung mit Großcontainern setzt sich aus Miete, Transport, Entsorgungs-
kosten sowie der Aufstellgebühr zusammen:

Für die erste Aufstellung wird die halbe Transportgebühr je nach Größe des Behälters erhoben.
6.2 Die Gebühr für Pressbehälter setzt sich aus Miete, Transport, Entsorgungskosten sowie der Auf-
stellgebühr zusammen:

Für die erste Aufstellung wird die halbe Transportgebühr je nach Größe des Behälters erhoben.
6.3 Umleerbehälter für Hausmüll und ähnliche Behälter werden gegen Gebühr für den Transport und
ein pauschalisiertes Verbrennungsgewicht des Inhalts, das während eines Zeitraumes von mindes-
tens 3 Monaten im Rahmen der Einzelabfuhr ermittelt wird, entsorgt. Diese beträgt pro Leerung:

Daneben wird die Behältermiete nach Ziffer 6.1 berechnet.
Für standortgebundene Behälter wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 20 % der Transportge-
bühr nach Ziffer 6.1 je nach Größe des Behälters erhoben. Für Erschwernisse (Zufahrt über Rampen,
enge Höfe und dergleichen) sowie bei erhöhtem Aufwand für den Behälterwechsel wird ein Zuschlag
zur Transportgebühr in Höhe von 20 % erhoben.

7. Die Gebühren für dieVerbrennung von Abfällen aus Haushalten und zerkleinerten hausmüllähn-
lichen Abfällen betragen
ab 01.07.2021 151,40 Euro/t
ab 01.01.2022 166,50 Euro/t.

8. Die Annahme von Grünabfällen aus Haushalten erfolgt gebührenfrei in haushaltsüblichen Men-
gen an den von der Stadt bekannt gegebenen Stellen.

9. Entsorgung von Problemstoff-Kleinmengen, Altreifen und Bauschutt in den Recyclinghö-
fen
Die Gebühren der Annahme von Problemstoff-Kleinmengen gem. § 2 Abs. 12 b und § 12 bis zu einer
Menge von 2.000 kg/Jahr sowie die Annahme von Altreifen, Baureststoffen und Asbestzementplatten
betragen:

- Annahme von Altreifen mit oder ohne Felgen: 3,00 Euro/Stück
- Annahme von Kleinmengen an mineralischen Baureststoffen (nicht brennbar) bis 120 l pauschal:
3,50 Euro , bis maximal 240 l pauschal: 7,00 Euro
- Annahme von Kleinmengen an Asbestzementplatten pro Platte pauschal: 2,50 Euro

10. Sperrmüllentsorgung
10.1 Die Gebühren für Sperrmüll aus Haushalten mit Mehrmengen über 4m³ / 8m³ bzw. einem erfor-
derlichen Zusatztermin ab der zweiten bzw. dritten Abfuhr betragen:

10.2 Die Gebühren für sonstigen Sperrmüll (nicht aus Haushalten) betragen:

10.3 Für die Selbstanlieferung beim Recyclinghof Im Morchhof oder beim ABG Recyclinghof Friesen-
heimer Insel fallen folgende Gebühren an:

10.4 Für eine Leerfahrt, die auf ein Verschulden des/der Gebührenpflichtigen bzw. des Auftragge-
bers/der Auftraggeberin zurück zu führen ist, wird eine Pauschale in Höhe von 34,00 Euro erhoben.

11. Gebühren für sonstige Leistungen der Abfallentsorgung
11.1 Die Gebühren für zusätzlich benötigte Abfall-Säcke betragen:

11.2 Die Gebühren für die Beseitigung unerlaubt abgelagerter Abfälle betragen:

Gemäß 15 Abs. 1Versammlungsgesetz (VersG), § 12 Abs. 2 der Coronaverordnung Baden-Württem-
berg, § 35 S. 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz und § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) und §§ 20, 26 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz erlässt die Stadt Mannheim
als Versammlungsbehörde folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

1. Hiermit werden die Veranstaltung von und Teilnahme an folgenden öffentlichen Versammlungen
unter freiem Himmel auf der Gemarkung des Mannheimer Stadtgebietes ganztägig verboten:
Untersagt wird jede nicht ordnungsgemäß im Sinn von § 14VersG angemeldete und behördlich
bestätigteVersammlung, die insbesondere im Rahmen von sog. „Spaziergängen“, „Montagsspazier-
gängen“, „Rhein Candle Light“ gemeinschaftlichen Protest gegen Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie (Hygienemaßnahmen, Impfungen etc.) zum Gegenstand hat bzw. darauf Bezug
nimmt.
2. Das in Ziffer 1 verfügte Verbot ist zunächst – soweit die Allgemeinverfügung nicht zuvor schon auf-
gehoben wird – bis zum 31.01.2022 befristet.
3. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das in Ziffer 1 verfügte Verbot kann unmittelbarer Zwang
anwendet werden, der hiermit angedroht wird.
4. Die sofortige Vollziehung des in Ziffer 1 verfügten Verbotes wird hiermit im besonderen öffentlichen
Interesse gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO angeordnet.
Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Stadt Mannheim über öffent-
liche Bekanntmachungen am Tag der Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Mannheim als be-
kannt gemacht. Sie gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und ist ab dem
23.12.2021 wirksam.
Der vollständige Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann auf der Homepage der Stadt
Mannheim eingesehen werden
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Karl-Lud-
wig-Straße 28-30, 68165 Mannheim, einzulegen.
Hinweise
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf
Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise an-
ordnen.
Es wird explizit auf folgendeVorschriften hingewiesen:
§ 23VersG:
Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 des Strafge-
setzbuches) zur Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug auffordert, nach-
dem die Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder die Auflösung angeordnet wor-
den ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 26VersG:
Wer als Veranstalter oder Leiter

1. eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durchführt oder
trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder

2. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung (§ 14)
durchführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft

§ 29 Abs. 1 Nr. 1VersG:
Ordnungswidrig handelt, wer an einer öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt, de-
ren Durchführung durch vollziehbares Verbot untersagt ist.

Mannheim, den 22.12.2021
Dr. Peter Kurz

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Märkte in Mannheim 2022
Innenstadt Kapuzinerplanken (Zelte werden gestellt)

21.11. bis 23.12.2022 Weihnachtsmarkt

27.12. bis 31.12.2022 Silvestermarkt

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte
bis spätestens 01.03.2022 an:

Event & Promotion Mannheim GmbH
Seckenheimer Landstraße 174

68163 Mannheim
Tel. 0621 12182300, Fax 0621 12182310
www.ep-ma.de info@ep-ma.de

Die Bewerbungen müssen die genaue Adresse, das Warenangebot und
Angaben über die Art und Abmessungen des Standes bzw. des gewünschten
Zeltes (2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m) enthalten. Außerdem
sind die erforderlichen Stromanschlusswerte anzugeben. Den Bewerbungen ist
ein aussagekräftiges Lichtbild des Verkaufsstandes bzw. des Warenangebotes
sowie ausreichendes Rückporto beizufügen.

DieDurchführung der Veranstaltung obliegt u. a. den behördlichenAuflagen und
der Genehmigung durch die Stadt Mannheim. Bewerbungen begründen keinen
Rechtsanspruch auf Zulassung zu den Veranstaltungen oder auf Zuweisung
eines bestimmten Standplatzes. Verspätet eingereichte oder unvollständige
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Zulassungen erfolgen nur
durch schriftlicheVerträge nach denGrundsätzen des bürgerlichen Rechts. Bitte
beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen auf www.ep-ma.de.g


